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Anliegen und Zielgruppe(n) 

0  Anliegen und Zielgruppe(n) 

Die unmittelbare Begegnung mit menschlichen Überresten, vor allem das längere und direkte 

Arbeiten mit und an ihnen, hält verschiedene Hürden bereit und wirft Fragen auf, die in den 

aktuellen Diskussionen zum Themenfeld eine eher untergeordnete Rolle spielen. Die vorhan-

denen Empfehlungen sind oft allgemein gehalten und gehen vor allem auf solche menschli-

chen Überreste ein, die von den Museen und Universitätssammlungen zu Unrecht erworben 

wurden oder deren Herkunft ungeklärt ist.1 Besonders ausführlich werden deshalb Aspekte 

des Besitzanspruchs, der Ausstellung und Kommunikation sowie der Repatriierung und Re-

stitution diskutiert. 

Die Autor*innen des vorliegenden Textes fanden jedoch wenig Unterstützung bei der Ausei-

nandersetzung mit der alltäglichen Situation von menschlichen Überresten im Sammlungs- 

und Depotkontext. Einige Institutionen verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in der 

Sammlungsarbeit, d. h. mit deren Betreuung, Erschließung und Erforschung sowie Nutzung 

für Lehre und Ausstellungen. In anderen hingegen sind menschliche Überreste eher die Aus-

nahme und entsprechende Bestände werden gerade erst als ein Arbeitsfeld erkannt, das be-

sonderer Aufmerksamkeit und eigener konservatorischer Zuwendung bedarf. 

Diese Empfehlung soll Unterstützung und erste Orientierung für all jene geben, die bisher 

nicht oder nur selten mit menschlichen Überresten gearbeitet haben und als Betreuende und 

Bearbeitende mit ihnen in direkten Kontakt kommen. Die Autor*innen haben sich auf die in 

ihren Augen wesentlichen Parameter für einen ‚würdevollen‘ Umgang mit menschlichen 

Überresten im geschlossenen, nicht öffentlichen Raum des Depots und an vergleichbaren, 

‚nicht sichtbaren‘ Orten in Schausammlungen konzentriert.  

Nach der Präsentation der ersten Fassung des vorliegenden Textes im Januar 2020 wurde 

Feedback von Betreuer*innen und Nutzer*innen menschlicher Überreste in Depots eingeholt, 

die bereit waren, ihre Erfahrungen zu teilen und aus ihrer Praxis heraus Ergänzungen oder 

Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Dafür danken wir Ihnen sehr. Soweit es möglich 

und dem Zweck einer übersichtlichen Handreichung angemessen war, wurde dieses Feedback 

in die vorliegende, umfassend überarbeitete zweite Fassung aufgenommen. Da sich die Um-

gangsweisen von Fach zu Fach und Standort zu Standort unterscheiden, kann die Lektüre 

einem Austausch mit Expert*innen zur konkreten Depotsituation zwar vorausgehen, soll ihn 

aber keinesfalls ersetzen.  

Gliederung der Empfehlungen 

Der Text nähert sich dem Themenkomplex von außen nach innen und vom Allgemeinen zum 

Speziellen. In Kapitel 1 wird die Frage beantwortet, was menschliche Überreste sind und wo-

ran man sie erkennt. Kapitel 2 widmet sich ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

und unterbreitet Vorschläge für Handlungsmaximen. Davon ausgehend werden in Kapitel 3 

Empfehlungen für eine Nutzungsordnung und geeignete institutionelle Rahmenbedingungen 

                                                        
1 Etwa DCMS 2005; CASSMAN 2008d; FLETCHER 2014; MAYS 2017; DMB, im Erscheinen [zweite Fas-

sung, erste Fassung 2013]. 

1



Anliegen und Zielgruppe(n) 

formuliert. Im weiteren Verlauf stehen konkrete Arbeiten an und mit menschlichen Überres-

ten im Sammlungskontext im Fokus. Kapitel 4 beleuchtet die Erschließung von menschlichen 

Überresten auf unterschiedlichen Komplexitätsebenen, während Kapitel 5 Hinweise zum di-

rekten Handling gibt. Kapitel 6 widmet sich mit der präventiven Konservierung den Voraus-

setzungen einer temporären wie dauerhaften Aufbewahrung und Nutzung der erschlossenen 

Sammlungsteile und geht auf die mit dem Handling verbundenen Gefahren für Betreuende 

und Bearbeitende ein. Ergeben sich durch Erschließung, Nutzung oder aus einer Voruntersu-

chung Hinweise auf einen konservatorischen oder restauratorischen Handlungsbedarf, so lie-

fert Kapitel 7 eine erste Orientierung über die weitere Vorgehensweise. Jedes Kapitel wird 

kurz eingeführt, hiernach werden die wichtigsten Problemfelder respektive Arbeitsschritte 

benannt und sind mit Handlungs- und Umgangsempfehlungen angereichert. Am Ende jedes 

Kapitels findet sich eine kurze Zusammenstellung wichtiger Inhalte sowie weiterführende Li-

teratur zu den jeweiligen Themenfeldern.  

 

 

Jakob Fuchs, Diana Gabler und Michael Markert im Mai 2021 
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Definition und Identifizierung menschlicher Überreste 

1  Definition und Identifizierung menschlicher Überreste 

Dem Wortsinn nach sind Überreste das, was von einem „ursprünglich Ganzen als Letztes zu-

rückgeblieben ist.“2 Dieses „Zurückgebliebene“ wird im Falle menschlicher Überreste zusätz-

lich als materiell verstanden. Nicht ihr Werk oder die Erinnerung an eine verstorbene Person 

ist ein Überrest, sondern das, was den Menschen physisch noch verkörpert. Diese Verkörpe-

rung kann ausgesprochen vielfältig sein und ist oft nicht auf den ersten Blick als solche zu 

erkennen. 

Menschliche Überreste können auftreten als: 

• Skelette, natürlich erhaltene Knochen und Knochenbruchstücke sowie Zähne (z. B. 

Bodenfunde) 

• natürlich konservierte Körper und Körperteile mit organischem Gewebe (z. B. Tro-

ckenmumien, Eismumien, Moorleichen, Fettwachsleichen) 

• künstlich präparierte oder bearbeitete Knochen und Knochenteile sowie Zähne (z. B. 

Skelettmontagen, Schädel) 

• künstlich konservierte Körper und Körperteile mit organischem Gewebe (z. B. ägyp-

tische Mumien, ethnografische ‚Exponate‘ aus oder mit menschlichen Überresten, 

einbalsamierte Leichen, Plastinate, Trocken- und Feuchtpräparate, Injektionspräpa-

rate, histologische Präparate, Aufhellungspräparate) 

Schon an dieser Übersicht mit ihrer weit gefächerten Materialität wird deutlich, dass sich die 

Identifizierung menschlicher Überreste unter Umständen als äußerst schwierig erweisen 

kann. Dies gilt vor allem, wenn Bestände vorliegen, in denen diese mit tierischen Knochen 

oder Kunststoffmodellen von Knochen vermischt bzw. die menschlichen Überreste bearbei-

tet, stark verfremdet oder fragmentarisch erhalten sind. Im Fall von Unsicherheiten bei der 

Bestimmung sind dringend Expert*innen hinzuzuziehen (vgl. Kap 4.4.1). 

  

                                                        
2 DUDEN 2021. 
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Rechtliche und ethische Aspekte 

2  Rechtliche und ethische Aspekte 

Ethische Positionen zu menschlichen Überresten in Sammlungen sind stark von den jeweili-

gen Fachkulturen beeinflusst,3 historisch kontingent und einem beständigen Wandel unter-

worfen. Eurozentrische Sammlungs- und Bewertungsmechanismen insbesondere vor kolo-

nial-rassistischem Hintergrund werden ebenso wie die Verbrechen des NS-Regimes in sam-

melnden Institutionen intensiv beforscht und diskutiert, wobei diese Auseinandersetzung 

erste Spuren in den Beständen hinterlassen hat. Andere Formen struktureller Gewalt, die sich 

etwa in den Sammlungsgeschichten menschlicher Überreste in der BRD4 und DDR5 aufzeigen 

lassen, werden (bisher) weniger berücksichtigt.  

Obgleich heutige Sammlungsbetreuer*innen keine Verantwortung für die früheren Gewin-

nungs-, Erwerbungs- und Nutzungskontexte tragen, sind diese in die Sammlung eingeschrie-

ben und damit für den aktuellen Umgang relevant. Durch weitere Forschung und Reflexion 

werden zudem immer wieder Sammlungsbestandteile als „sensible Objekte“6 bestimmt und 

eben noch selbstverständliche Praktiken können plötzlich Irritationen bei Beteiligten auslö-

sen. Gerade die Einbeziehung außerinstitutioneller Interessengruppen7 in die Sammlungsar-

beit stellte und stellt zahlreiche Institutionen vor große Herausforderungen.  

Die bislang verfügbaren Richtlinien zum Umgang mit menschlichen Überresten ermöglichen 

eine breite Übersicht über verschiedene Aspekte der universitären und musealen Sammlungs-

arbeit, vor allem mit Blick auf die Kontexte von Forschung, Lehre, Vermittlung oder Rück-

gabe. Es finden sich allerdings nur wenige Aussagen dazu, wie im Sammlungsalltag mit 

menschlichen Überresten zu verfahren ist. Oft sind es Mitarbeiter*innen der Sammlungen, 

die ihre eigenen Umgangsweisen und die ihrer Kolleg*innen infrage stellen oder schlicht den 

Eindruck haben, dass sie anders handeln könnten oder sollten, als sie es gerade tun. Darüber, 

wie dies aussehen könnte, treffen die vorhandenen Empfehlungen jedoch keine Aussagen. 

Oft ist nur allgemein von einer „achtungsvollen“8 Behandlung die Rede. In der Sammlungs-

arbeit müssen die bloßen Verweise auf Achtung und Respekt derart ergänzt werden, dass sie 

handlungsleitend sein können (vgl. Kap. 2.3). 

                                                        
3 WEBER 2018. 
4 Z. B. MARKERT 2019. 
5 Z. B. FEJA 2014. 
6 LANGE 2011, VOGEL 2018. 
7 Um den Lesefluss des Textes zu verbessern, haben sich die Autor*innen für die Verwendung des Be-

griffs Interessengruppen als Sammelbezeichnung von Personen mit unterschiedlichen Interessen an 

einer Sammlung entschieden. Hierzu zählen insbesondere kulturelle und genealogische Nachfahr*in-

nen, Vertreter*innen von sogenannten Herkunftsgesellschaften sowie unterschiedliche Berufsgrup-

pen, z. B. Kurator*innen, Restaurator*innen usw.  
8 BUNDESÄRZTEKAMMER 2003, S. 378. 
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2.1 Bestehende Empfehlungen und ihre Defizite 

Die im deutschsprachigen Raum9 einschlägigen „Empfehlungen zum Umgang mit menschli-

chen Überresten in Museen und Sammlungen“10 des Deutschen Museumsbundes decken mit 

Abschnitten zu „Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen, Vermitteln und Rückgabe“ das 

gesamte kuratorische Handlungsfeld ab. In der aktuellen, gegenüber der ersten Fassung aus 

dem Jahre 2013 erweiterten Version dieser Empfehlungen werden insbesondere außerinsti-

tutionelle Interessen gegenüber sammelnden Institutionen diskutiert. Diese, geäußert etwa 

von Nachfahr*innen oder Vertreter*innen von Herkunftsgesellschaften seien insbesondere 

dann zu berücksichtigen, wenn für den konkreten menschlichen Überrest ein sogenannter 

„Unrechtskontext“ vorliegt.11  

In den Empfehlungen des Museumsbundes wird ein Unrechtskontext als gewaltvoller histo-

rischer Handlungsrahmen definiert, der für Entstehung oder Erwerb menschlicher Überreste 

eine Rolle spielte, insbesondere im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen, Genozide 

und (anderer) Formen kolonialer Gewalt. Im weiteren Verlauf dieser Empfehlungen liegt des-

halb ein Schwerpunkt auf der Frage, wie in diesen Fällen und vor allem bei einer vorliegenden 

„außereuropäischen Herkunft“ mit menschlichen Überresten zu verfahren sei. Weiter ausge-

baut wird diese Perspektive im „Leitfaden Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kon-

texten“12. 

Die älteren, jedoch immer noch relevanten „Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus 

menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen“ („Stuttgarter 

Empfehlungen“)13 der Bundesärztekammer aus dem Jahr 2003 fokussieren andere Unrechts-

kontexte. Sie konzentrieren sich auf anatomisch-pathologische Sammlungen vor dem Hin-

tergrund einer zwischen 1933 und 1945 vom NS-System profitierenden medizinischen For-

schung, Lehre und Sammlungspraxis.14 Vorschläge zum Umgang mit menschlichen Überres-

ten außerhalb dieses Herkunftskontextes beziehen sich in den Stuttgarter Empfehlungen vor 

allem auf angemessene Präsentationen in Ausstellungen und Schausammlungen.  

Als Leerstelle verbleiben in den genannten Empfehlungen jene menschlichen Überreste in 

Sammlungen, die abseits offensichtlichen „Unrechts“ überdauert haben und möglicherweise 

ganz eigene ethische Herausforderungen mit sich bringen, die durch die fehlende öffentliche 

Präsentation auch innerinstitutionell ‚unsichtbar‘ sind. Wenig Hinweise finden sich auch da-

rauf, wie innerhalb einer sammelnden Institution mit ethischen Herausforderungen umge-

gangen werden sollte, wenn also keine ‚Außenstehenden‘ beteiligt sind. 

                                                        
9 Für eine internationale Perspektive vgl. KIECHLE 2019. 
10 DMB, im Erscheinen [zweite Fassung, erste Fassung 2013]. 
11 Vgl. Fußnote 10. 
12 DMB 2021. 
13 BUNDESÄRZTEKAMMER 2003. 
14 HILDEBRANDT 2009a, b, c. 
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2.2 Juristische Rahmenbedingungen 

Auch die juristische Perspektive trägt kaum zur Konkretisierung eines respekt- und würde-

vollen Umgangs mit menschlichen Überresten im Sammlungsalltag bei.15 Teilweise wird Ver-

storbenen, auch bezogen auf ihre sterblichen Überreste, ein „postmortaler Würdeschutz“ zu-

gesprochen, dieser ist jedoch umstritten.16 Das Bestattungsrecht, welches die zulässigen Be-

stattungsformen und -weisen und damit gewissermaßen auch die „postmortale Würde“ re-

guliert, bezieht sich nur auf bestattungspflichtige menschliche Überreste, d. h. Leichen, bei 

denen definitionsgemäß „der körperliche Zusammenhang noch nicht durch den Verwesungs-

prozess völlig aufgehoben ist“ oder zumindest Kopf und Rumpf vorhanden sind (§ 2 BestattG 

NS). ‚Weniger‘ Überrest ist in diesem Sinne also keine Leiche und damit auch nicht bestat-

tungspflichtig.  

Die Verfügungsgewalt gegenüber Leichen wird grundsätzlich mit dem Straftatbestand der 

„Störung der Totenruhe“17 stark eingeschränkt. Abgetrennte menschliche Körperteile gelten 

hingegen als bewegliche, eigentumsfähige Sachen und können verschenkt oder verkauft wer-

den. In musealen und universitären Sammlungen mit einer Verwendung oder Verwendungs-

absicht in Forschung, Lehre und Vermittlung stellt die Anwesenheit menschlicher Überreste 

eine Ausnahme vom Bestattungszwang dar. So sind beispielsweise kürzlich verstorbene 

menschliche Feten derzeit in vielen Bundesländern ab 500 g Körpergewicht im Personen-

standsregister zu beurkunden18 und als Leichen bestattungspflichtig.19 Stammen sie jedoch 

aus einer medizinischen Forschungssammlung, so würde im Falle der Deakzession (vgl. auch 

Kap. 3.6) eine schlichte Kremierung und ‚Entsorgung‘ mit anderen menschlichen Geweben 

ausreichen. 

2.3 Ethische Empfehlungen 

2.3.1 Grundlagen 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, trotz des stark in Bewegung befindlichen Dis-

kurses, einige allgemeine ethische Empfehlungen für das Depot und den Sammlungsalltag zu 

geben: Ausgegangen wird davon, dass oft nötiges Wissen über eine historische, moralisch 

oder ethisch problematische Provenienz sowie Verwendung oft (noch) nicht oder nicht spe-

zifisch genug vorliegt. Es fehlt damit ein grundlegendes Kriterium für eine Kontextualisie-

rung der menschlichen Überreste. Dieser Umstand darf allerdings nicht dazu führen, eine ak-

tive Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlungsethik auf unbestimmte Zeit zu vertagen, 

im Sinne von: ‚Wir haben keine gesicherten Erkenntnisse über die Vergangenheit, also ver-

fahren wir so wie bisher.‘ Die Autor*innen plädieren deshalb dafür, alle menschlichen 

                                                        
15 Vgl. auch die ausführliche Diskussion dieses Aspekts in KIECHLE 2019. 
16 BUNDESTAG 2018. 
17 § 168 StGB. 
18 § 31 PStV. 
19 Z. B. §§ 2, 8 BestattG NS. 

6



Rechtliche und ethische Aspekte 

Überreste gleich zu behandeln – und zwar unabhängig vom möglichen Vorliegen eines Un-

rechtskontextes im Sinne der Empfehlungen des Museumsbundes.20 

In Anbetracht der grundsätzlichen Forderung nach Respekt gegenüber den Verstorbenen ist 

regelmäßig zu prüfen, ob konkrete Praktiken dies auch widerspiegeln. Sammlungsethik ist 

gelebte Praxis und wird von den individuellen Sammlungsleiter*innen, -betreuer*innen und 

-nutzer*innen nicht nur umgesetzt, sondern auch verantwortet. Dabei kann die ‚goldene Re-

gel‘ der angewandten Ethik hilfreich sein: ‚Behandle andere [in diesem Fall Verstorbene, de-

ren Überreste oder auch deren Angehörige] so, wie Du selbst behandelt werden willst.‘ Dar-

über hinaus ist eine Güterabwägung empfehlenswert. Persönliche sowie fachlich-institutio-

nelle Interessen und Einstellungen werden in Relation zu denen anderer Interessengruppen 

gesetzt, um begründete Entscheidungen über Umgangsweisen und konkrete Handlungen mit 

menschlichen Überresten treffen zu können.  

Dabei sind Handlungen ähnlich wie Begriffsverwendungen (vgl. Kap. 2.3.2) immer eine Ent-

scheidung für etwas und gegen etwas. Nicht selten ist die Handlung eine Unterlassung, etwa 

bei einer von vielen Mitarbeiter*innen als ethisch fragwürdig eingeschätzten Lagerung von 

menschlichen Überresten, die aber aus Ressourcenmangel nicht verändert wird. So mag eine 

feuchte Pappkiste mit unbeschrifteten Skelettteilen verschiedener menschlicher Individuen, 

gemischt mit Tierknochen, in der Ecke eines Kellerraums vielleicht keine unmittelbare wis-

senschaftliche Relevanz besitzen und deshalb aus dem Blick geraten sein; sammlungsethisch 

ist diese Form der Verwahrung aber in jedem Fall fragwürdig.  

Alle Abteilungen oder Bereiche einer Institution sollten sich daher auf gemeinsame Mindest-

standards in Handling und Aufbewahrung verpflichten und es ist regelmäßig zu prüfen, ob 

die vereinbarten konservatorischen Standards für alle Sammlungsbestände eingehalten wer-

den. Ebenso sollte geprüft werden, ob für alle Sammlungskonvolute relevantes konservatori-

sches Wissen vorliegt, insbesondere bezüglich Erhaltungszustands, möglicher Gefährdung 

(vgl. Kap. 6) und optimaler Aufbewahrung. Nicht selten treten dabei offensichtliche Wider-

sprüche zutage, beispielsweise wenn die Arbeit mit menschlichen Überresten im Labor dis-

ziplinäre Standards ‚übererfüllt‘, die Praxis im benachbarten Depot aber deutlich unter sol-

chen Standards liegt. Die Aufmerksamkeit sollte hierbei auf ‚blinde Flecken‘ des Sammlungs-

managements gerichtet werden – insbesondere auf Bestände ohne klare Zuständigkeiten, un-

dokumentierte Kisten oder ‚unwichtige‘ Konvolute. Jede implizite Priorisierung des Ressour-

cenarguments gegenüber einer konsequent umgesetzten Sammlungsethik sollte hinterfragt 

werden oder anders gesagt: ein (oft) vorhandener Mangel an finanziellen Mitteln oder Perso-

nal sollte nicht als Argument dafür genutzt werden, Mindeststandards in der Pflege und im 

Handling menschlicher Überreste auszusetzen. 

2.3.2 Kommunikation und Sprachgebrauch 

Der Grundsatz situativer Angemessenheit ist auch auf die alltägliche Arbeitspraxis im direk-

ten, körperlichen Umgang mit menschlichen Überresten anzuwenden. Sowohl für Gespräche 

unter Kolleg*innen als auch mit anderen Interessengruppen ist Akzeptanz und Verständnis 

                                                        
20 Vgl. DMB, im Erscheinen [zweite Fassung, erste Fassung 2013]. 
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für unterschiedliche Herangehens- und Sprechweisen die Grundvoraussetzung. Es darf dabei 

nicht vergessen werden, dass auch innerhalb einer Institution sehr unterschiedliche Interes-

sen, Perspektiven und Ethiken vorhanden sein können. Mittelfristig können so offene Kom-

munikationsprozesse normalisiert und in den Arbeitsalltag integriert werden. Dabei kann es 

hilfreich sein Personen zu benennen, auf die Mitarbeiter*innen mit ihren ethischen Anre-

gungen, Fragen und Nöten zugehen können (vgl. Kap. 3.3).  

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Frage, ob verwendete Begriffe dem Sachverhalt an-

gemessen sind und nicht schon mit ihrer Verwendung ethische Grenzen überschritten wer-

den. Ein und derselbe menschliche Überrest kann zugleich etwa als ‚Material‘, ‚Person‘, ‚Lei-

che‘, ‚Mensch‘, ‚Opfer‘, ‚Untersuchungsobjekt‘, ‚Sache‘ oder ‚Individuum‘ bezeichnet werden. 

So erscheint es zwar nicht grundsätzlich fragwürdig, wenn im Feld der biologischen Anthro-

pologie unter Fachvertreter*innen von ‚Material‘ in Bezug auf menschliche Überreste die 

Rede ist. Dieser Begriff kann jedoch u. a. in der benachbarten Kulturanthropologie Irritatio-

nen auslösen, weil sich darin eine Objektivierung und Entmenschlichung ausdrückt. Werden 

als ‚Material‘ zudem Überreste angesprochen, von denen eine Herkunft aus Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit wie Völkermord oder Kriegsverbrechen bekannt ist oder vermutet wird, 

dann wäre dies als eine neuerliche Herabwürdigung zu interpretieren, die u. U. so oder ähn-

lich auch durch die Täter*innen selbst erfolgte. Bezogen insbesondere auf NS-Präparate ist 

für Andreas Winkelmann „Zeichen einer erfolgreichen Konsensfindung […] ein kongruenter 

Diskurs, d. h. eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung der Leichenverwendung, die 

eine Brücke zwischen den ‚Verwendern‘ und den ‚Verwendeten‘ schlägt.“21 

Die Entwicklung eines angemessenen Sprachgebrauchs in einer Institution ist manchmal ein 

langwieriger und konfliktreicher Prozess. Es lohnt sich, eine Veränderung der Terminologie 

einzufordern, da Sprache nachfolgende Handlungen beeinflussen und einen würdevollen 

Umgang unterstützen oder behindern kann. Unspezifische und unprofessionelle Bezeichnun-

gen wie ‚Totenkopf‘ sollten vermieden werden zugunsten möglichst konkreter Charakterisie-

rungen in Anlehnung an die anatomische Fachsprache (z. B. ‚menschlicher Schädel‘, ‚mon-

tiertes Skelett‘, ‚untere Extremität‘). Es ist aber zugleich darauf zu achten, dass dadurch be-

stehende ethische Problemlagen nicht verschleiert oder marginalisiert werden. So sollte 

nicht nur von einem ‚für die Lehre wertvollen sagittal geschnittenen Kopfpräparat‘ gespro-

chen werden, wenn auch zu erwähnen wäre, dass es von einem NS-Hinrichtungsopfer stammt 

oder die Herkunft ungeklärt ist. Dass im Umgang mit menschlichen Überresten eine wohl-

wollende und respektvolle Sprache Anwendung findet, sollte regelmäßig überprüft werden – 

auch mit Blick darauf, dass sich das Wissen über die Sammlungsstücke etwa durch Prove-

nienzforschung zwischenzeitlich verändert haben kann. 

                                                        
21 WINKELMANN 2012, S. 53. 
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2.3.3 Zusammenarbeit mit Vertreter*innen von 

Herkunftsgesellschaften und Nachfahr*innen 

Stimmen von Vertreter*innen der Herkunftsgesellschaften22 sowie Nachfahr*innen mit ei-

nem direkten verwandtschaftlichen bzw. kulturellen Verhältnis zu den menschlichen Über-

resten sollten im Prozess der Aushandlung zu Verbleib und Nutzung hörbar gemacht werden. 

Insbesondere sind sie gleichberechtigt am Prozess der historischen Aufarbeitung und fach-

wissenschaftlichen Bearbeitung sowie Betreuung zu beteiligen und sollten in Entscheidungs-

prozesse über den weiteren Umgang (z. B. Aufbewahrung, Handling, Konservierung/Restau-

rierung, ggf. Bestattung) frühzeitig einbezogen werden. Dies bedeutet, dass im Vorfeld eine 

Recherche über möglichen Kontaktpersonen erfolgen sollte. Im Fall, dass keine Vertreter*in-

nen von Herkunftsgesellschaften sowie Nachfahr*innen ausfindig gemacht werden können, 

sollte vor etwaigen Entscheidungsprozessen eine Kontaktaufnahme endgültig ausgeschlos-

sen werden.  

Der Aufbau gleichberechtigter und enger Beziehungen sowie die transparente, vertrauens- 

und respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe sind die Grundlage für eine langfristige und 

nachhaltige Zusammenarbeit mit Vertreter*innen von Herkunftsgesellschaften und Nach-

fahr*innen, bei der Lösungen für den Umgang mit menschlichen Überresten diskutiert und 

beschlossen werden können. Für eine erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit ist die 

frühzeitige Kontaktaufnahme und Beziehungsbildung essenziell. Auch im Falle abwesender, 

unbekannter oder noch nicht kontaktierter außerinstitutioneller Interessengruppen sollte im 

Entscheidungsprozess zum Umgang mit menschlichen Überresten so verfahren werden, als 

ob diese existierten, d. h. eine respektvolle und sichere Aufbewahrung muss sichergestellt 

sein, ohne dabei langfristig wirkende Entscheidungen vorwegzunehmen.  

Der oft allseitige Wunsch nach (schnellen) Lösungen für den Umgang mit menschlichen Über-

resten darf den Beziehungsaufbau nicht einschränken oder gefährden. Zu Beginn jedes sol-

chen Prozesses sollten die institutionellen Motivationen und Ziele hinterfragt und mit denen 

der anderen Interessengruppen abgeglichen werden. Im Austausch mit Vertreter*innen von 

Herkunftsgesellschaften können Themen aufkommen, die in Gesprächen dringend zu be-

rücksichtigen sind; etwa die Anerkennung von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten der 

postkolonialen Gesellschaft, der aktive Ausgleich dieser Ungleichheiten sowie die Beseiti-

gung postkolonialer Strukturen. Dies sollte noch vor dem Austausch über den konkreten Um-

gang mit menschlichen Überesten erfolgen. 

                                                        
22 Unter dem Begriff Herkunftsgesellschaften (Source Communities) werden ethnische oder indigene 

Gemeinschaften verstanden, die in direkter Nachfolge jener Gesellschaften stehen, aus welchen die 

menschlichen Überreste ursprünglich stammen (vgl. DMB 2021, S. 22). Vgl. auch Fußnote 7. 
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Zusammenfassung 

→ Menschliche Überreste sind keine Objekte. 

→ Etablierte Arbeitsabläufe und Gewohnheiten (z. B. alltäglicher Sprachgebrauch) 

sollten im Umgang mit menschlichen Überresten immer hinterfragt werden. 

→ Standards im Umgang mit menschlichen Überresten, die in den ‚sichtbaren‘ Be-

reichen (z. B. Labore, Schausammlungen) einer Institution Geltung haben, soll-

ten auch im Depot eingehalten werden. 

→ Ein würdeloser Umgang mit menschlichen Überresten ist nicht durch fehlende 

finanzielle Ressourcen, Personalnotstand usw. zu rechtfertigen.  

→ Vertreter*innen von Herkunftsgesellschaften und Nachfahr*innen sind in alle 

Entscheidungsprozesse einer Institution im Hinblick auf den Umgang mit 

menschlichen Überersten einzubeziehen. 

 

Weiterführende Literatur 

HAGNER 2005: Michael Hagner, „Anthropologische Objekte. Die Wissenschaft vom Men-

schen im Museum.“ In: Anke te Heesen, Petra Lutz, P. (Hrsg.), Dingwelten. Das Museum als 

Erkenntnisort. Köln, Weimar und Wien, 2005, S. 171–186. 

MASTERTON 2012: Malin Masterton, „Duties to past persons. The moral standing and post-

humous interest of old human remains.“ In: Hallvard Fossheim (Hrsg.), more than just bones: 

ethics and research on human remains: The Norwegian National Research Ethics Committees, 

2012, S. 113–137. 

MÜHLENBEREND 2018: Sandra Mühlenberend, „Präparate unter Verdacht. Künstleranato-

mie zwischen 1933–1945 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden“. In: HfBK Dres-

den, Sandra Mühlenberend, Jakob Fuchs und Vera Marušic (Hrsg.), Unmittelbarer Umgang 

mit menschlichen Überresten in Museen und Universitätssammlungen. Statements und Fallbei-

spiele. Dresden, 2018, S. 55–63. URL: wissenschaftliche-sammlungen.de/fi-

les/1815/4469/5645/Unmittelbarer-Umgang-mit-menschlichen-berresten-in-Museen-und-

Universittssammlungen.pdf (10.05.2021). 

SQUIRES 2019: Kirsty Squires, David Errickson, Nicholas Márquez-Grant (Hrsg.), Ethical Ap-

proaches to Human Remains: A Global Challenge in Bioarchaeology and Forensic Anthropology. 

Cham, 2019.  

WEINDLING 2012: Paul Weindling, „‘Cleansing’ anatomical collections: The politics of re-

moving specimens from German anatomical and medical collections 1988–92.“ In: Annals of 

Anatomy – Anatomischer Anzeiger, Special Issue: Anatomy in the Third Reich. Bd. 194 (2012), 

Nr. 3, S. 237–242.  
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3  Nutzungsordnung 

Expertise und Erfahrung im Umgang mit menschlichen Überresten an einzelnen Institutio-

nen sind nicht zuletzt davon abhängig, welche Fachbereiche dort vertreten sind. In Medizin 

oder Anthropologie gehört die Auseinandersetzung mit dem Tod und die Arbeit mit mensch-

lichen Überresten zur grundständigen Ausbildung und ist dort von wesentlicher Bedeutung – 

im Unterschied zu vielen anderen Disziplinen. Verfügen Einrichtungen in diesen Fächern 

über Sammlungsbestände, so existieren in der Regel auch (explizite wie implizite) Regularien 

für deren Betreuung und Nutzung. Die Handhabung, Untersuchung und Aufbewahrung von 

menschlichen Überresten sollte jedoch in allen Sammlungen für Mitarbeiter*innen und Nut-

zer*innen transparent und nachvollziehbar geregelt werden. Generell sollten Sammlungs-

kontexte mit menschlichen Überresten daher über eine schriftlich fixierte Nutzungsordnung 

verfügen, da nur so die Einhaltung von Standards überprüft und sichergestellt werden kann. 

Diese sollte auch ein Leitbild enthalten, da ein klares Verständnis für die institutionelle Mo-

tivation zur Bewahrung von menschlichen Überresten Voraussetzung für deren Erhaltung 

und kontinuierliche Verbesserung des Umgangs ist.  

Grundsätzlich sollte die Nutzungsordnung schriftlich und mündlich mit allen Mitarbeiter*in-

nen sowie Interessengruppen klar verständlich kommuniziert werden, über Informationsver-

anstaltungen, Schulungen, Guidelines, Aushänge, Raumbeschriftungen usw. Die Einhaltung 

der Nutzungsordnung und ihre Eignung für den jeweiligen Sammlungskontext sollten regel-

mäßig (etwa jährlich) geprüft und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. Im 

Folgenden werden wichtige Aspekte betrachtet, die in einer Nutzungsordnung enthalten sein 

sollten.  

3.1 Zugangsregelungen 

Zugangsregelungen sollten allgemein verständlich und detailliert formuliert werden. Der 

Personenkreis für den Sammlungszugang und die Handhabung menschlicher Überreste muss 

im Vorfeld festgelegt werden. Dabei sollten Gründe für den Zugang und das Handling be-

nannt, sowie personelle Verantwortlichkeiten beispielsweise für Reinigung, Wartung und 

Pflege der Räumlichkeiten, präventive Konservierungsmaßnahmen (vgl. Kap. 6), Integrated 

Pest Management (vgl. Kap. 6.5), Forschung, Lehre und Rückgabegesuche festgelegt werden. 

Der Zugang zu den menschlichen Überresten innerhalb einer Sammlung kann etwa vergleich-

bar einer Archivnutzung lückenlos über Formulare dokumentiert werden, was einheitlich für 

alle Personen mit Sammlungszugang erfolgen sollte. Für Schadensfälle während der Nutzung 

der Sammlung sollte das Vorgehen entsprechend festgelegt werden. 

3.2 Sicherheit  

Im Umgang mit menschlichen Überresten in Depots ist es wichtig, die spezifischen Risiken 

sowie Maßnahmen zum Schutz sowohl für Personen als auch die menschlichen Überreste in 

der Sammlung ausführlich zu beschreiben, da jegliche Gefährdung für Mensch und Sammlung 
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vermieden werden muss (für Allgemeine Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

vgl. Kap. 5.1 sowie zur präventiven Konservierung Kap. 6).  

Risiken für Personen, die mit menschlichen Überresten umgehen, können u. a. durch Stoffe 

und Organismen, die nicht zum eigentlichen menschlichen Gewebe gehören, also einge-

bracht wurden oder im unmittelbaren Umfeld auftreten, entstehen (z. B. durch spezielle Prä-

parationstechniken, Zusätze in Fixationslösungen,  durch biologischen Befall, eingesetzte Bi-

ozide). Die Aufnahme gesundheitsgefährdender Stoffe kann durch Einatmen, Verschlucken 

sowie Haut- und Wundkontakt geschehen. Von menschlichen Knochen, aus denen das orga-

nische Gewebe vollständig entfernt wurde, gehen in der Regel keine besonderen gesundheit-

lichen Risiken aus. Generell müssen Verpackungen und Möbel berücksichtigt werden, die 

ebenfalls Schadstoffe enthalten können. Staub ist der hauptsächliche Verbreitungsweg von 

Bioziden, die das größte gesundheitliche Risiko im Umgang mit menschlichen Überresten 

darstellen. Nicht zu unterschätzen sind Gase, die nur bedingt am Geruch erkennbar sind. Sie 

migrieren u. a. aus biozidbehandeltem Sammlungsgut (z. B. Trockenpräparate, ethnografi-

sche Konvolute) sowie undichten oder beschädigten Gefäßen von Feuchtpräparaten (vgl. Kap. 

5.2).  

3.3 Fürsorgepflicht 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter*innen aus kulturellen, religiösen und per-

sönlichen Gründen bei der Arbeit mit menschlichen Überresten unwohl fühlen oder sie eine 

solche Arbeit bewusst oder unbewusst ablehnen. Bis auf die jüngsten Überführungen in un-

serer Zeit gelangten menschliche Überreste nur selten mit Einverständnis der vormals Leben-

den an ihre aktuellen Aufenthaltsorte. Sehen Mitarbeiter*innen deshalb aus kulturellen oder 

religiösen Gründen die Totenruhe gestört, so kann sich daraus eine emotionale Belastung 

ergeben. Treten bei einer Provenienzrecherche Unrechtskontexte zutage, die zudem in Quel-

len detailliert beschrieben werden (Gewaltformen wie Hinrichtungen, Verschleppung u. a.), 

dann können diese Informationen emotionalen Stress auslösen. Hinter jedem menschlichen 

Überrest steht die Biografie eines Menschen und je mehr die Mitarbeiter*innen über diese 

Person erfahren, desto weniger können sie sich unter Umständen emotional abgrenzen.  

Auch unabhängig von konkreten Anlässen kann die intensivere Beschäftigung mit menschli-

chen Überresten, je nach individueller Haltung oder persönlichen Grenzerfahrungen, eine 

emotionale Herausforderung darstellen. Hier ist auch der fachliche Hintergrund zu berück-

sichtigen. Während beispielsweise medizinische Präparator*innen und Mediziner*innen sich 

mit der Entscheidung für ihre Ausbildung auch für die Auseinandersetzung mit dem Tod und 

menschlichen Überresten entscheiden, kann der Kontakt mit Sammlungsbeständen, die 

menschliche Überreste enthalten, für Personen aus anderen Disziplinen geradezu schockie-

rend sein. Auch kann die anfängliche Begeisterung für dieses ‚Sammlungsgut‘ in einem 

schleichenden Prozess (etwa mit mehr Wissen über die Sammlungsgeschichte) in ein Un-

wohlsein kippen. Der Arbeitgeber muss aus Fürsorgepflicht entsprechende, auf die Sammlung 

zugeschnittene Maßnahmen entwickeln und implementieren, um emotionale Herausforde-

rungen und psychosoziale Reibungen aufzufangen.  
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Vorstellungs- oder Erstgespräche 

Im Kontakt mit Stellenbewerber*innen oder Auftragsnehmer*innen wie Restaurator*innen 

oder Historiker*innen sollte ermittelt werden, ob sie den Erscheinungsformen der menschli-

chen Überreste und den historischen Kontexten emotional gewachsen sind. Es kann bei-

spielsweise eine gelenkte Konfrontation durch Abbildungen, Originale oder Einblicke in his-

torische Aufzeichnungen mit problematischem Sprachgebrauch durchgeführt werden, um 

zukünftige Mitarbeiter*innen mit den Anforderungen vertraut zu machen. 

Allgemeine psychosoziale Unterstützung 

Wichtig ist, dass alle Erfahrungen, Vorbehalte und Bedenken besprochen werden können. 

Sollten sich erste Anzeichen der Freudlosigkeit, Abwehr, des Unbehagens und von Ängsten 

bei der Arbeit einstellen, ist anzuraten, direkt in den Austausch mit einer zu bestimmenden, 

innerinstitutionellen Vertrauensperson zu treten und mit ihr etwa eine Supervision oder 

temporäre Aufgabenbefreiung/-verlagerung zu besprechen.  

Austausch unter Peers 

Die Leitung einer Institution sollte den fachlichen Austausch der Mitarbeiter*innen im Depot 

mit Kolleg*innen in vergleichbaren Institutionen und Sammlungen unterstützen und beför-

dern. Die Möglichkeit der Kommunikation mit Gleichgesinnten kann zur Minderung von 

möglicher Vereinsamung – oft liegt die Depotbetreuung in der Hand nur einer Person – und 

zur positiven Bewältigung der Aufgaben führen. Der Kontakt mit Peers, die vor ähnlichen 

Herausforderungen stehen, kann etwa durch digitale Treffen, Dienstreisen zu Tagungen oder 

Workshops, Hospitationsbesuche u. ä. gefördert werden.  

Arbeitsplatz 

Falls die Möglichkeit dafür besteht, sollten Mitarbeiter*innen einen separaten Arbeitsraum 

oder einen Arbeitsplatz außerhalb des Blickfeldes zu den menschlichen Überresten erhalten, 

um hier administrative Aufgaben erledigen zu können. Es kann auch ratsam und hilfreich 

sein, in die Nähe der menschlichen Überreste persönliche Gegenstände zu platzieren, die po-

sitive Impulse geben. Wichtig ist eine saubere, gepflegte und helle Umgebung. Unsanierte 

Räume und dunkle, alte Möbel können ein Unbehagen befördern, daher ist angeraten, die 

Räumlichkeiten, Arbeits- und Aufbewahrungsmöbel unter Berücksichtigung der Wünsche der 

Mitarbeiter*innen zu modernisieren (s. a. Kap. 5.1).  

Arbeitsorganisation 

Die Arbeit an menschlichen Überresten sollte immer wieder durch Pausen oder andere Auf-

gaben unterbrochen sein. Hier empfiehlt es sich, bei aufkommendem Unbehagen die Arbeit 

im Tageswechsel einzuteilen, d. h. immer wieder einen Tag dazwischen einzurichten, der von 

menschlichen Überresten getrennte Aufgaben enthält. Von Vorteil ist es auch, wenn die Ar-

beit nicht allein erfolgt und mindestens zwei Mitarbeiter*innen für den Bestand 
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verantwortlich sind. Zuständigkeiten können damit aufgeteilt und Gelegenheit für Austausch 

und Feedback geschaffen werden.  

3.4 Forschen 

Beforschung und Untersuchung von menschlichen Überresten sollten auf einem transparen-

ten Entscheidungsprozess basieren, der die Forschungsfragen und -ziele klar umreißt sowie 

im Einklang mit den institutseigenen Richtlinien steht. Bereits vermeintlich ‚harmlose‘ Me-

thoden, wie die visuelle Untersuchung, die Erstellung von Bildern, Fotos und Zeichnungen 

sowie nichtinvasive Analysemethoden23 können in Konflikt mit ethischen Vorstellungen 

etwa von Vertreter*innen der Herkunftsgesellschaften und Nachfahr*innen stehen. Es sollte 

daher in der Nutzungsordnung festgelegt werden, welche Untersuchungen unter welchen Be-

dingungen gestattet sind.  

Priorität sollten Forschungen haben, die dem Erhalt der menschlichen Überreste (Konservie-

rung/Restaurierung) oder der Klärung ihrer Herkunft und ursprünglichen Verwendung die-

nen (Provenienzforschung) und damit eventuell eine Kontaktaufnahme mit Nachfahr*innen 

und Vertreter*innen von Herkunftsgesellschaften ermöglichen.  

Konservatorische Voruntersuchungen24 umfassen:  

• Zuordnung/Klassifikation (falls nicht schon erfolgt) 

• Einordnung in den (historischen) Verwendungs- und Herkunftskontext 

• Untersuchung der Herstellungs-, Präparations- und Konservierungstechnik25 

• Recherchen zu Materialien und Materialkombinationen (auch zugehöriger Objekte), 

deren Eigenschaften, speziell Alterungs- und ggf. chemisches Reaktionsverhalten 

• Schadenserfassung und Schadensanalyse 

• Erfassung und Auswertung vorangegangener Reparatur- und/oder Restaurierungs-

maßnahmen 

                                                        
23 Invasive Forschungsmethoden sollten nur eingeschränkt angewendet werden, da Vertreter*innen 

von Herkunftsgesellschaften sowie Nachfahr*innen solche Verfahren manchmal ablehnen und zum 

Teil nur begrenztes ‚Probenmaterial‘ zur Verfügung steht. Nichtinvasiven Untersuchungsverfahren 

(u. a. berührungsfreie und bildgebende Verfahren) sind invasiven Forschungsmethoden vorzuziehen, 

bei denen Probenmaterial von menschlichen Überresten irreversibel entnommen werden muss (vgl. 

AMBERS 2014). Nichtdestruktive Analyseverfahren, bei denen Proben zwar entnommen, aber nicht 

zerstört werden, sind den Verfahren vorzuziehen, bei denen die Proben zerstört werden (Nähere In-

formationen zur Probenentnahme finden Sie bei CASSMAN 2008b und MAYS 2015). 
24 Vgl. etwa ICOM 1984, Artikel 3.5. Vgl. etwa LUDWIG 2006, QUÉTEL 2013, MOHRMANN 2015, 

FRANK 2018, FUCHS 2020b. 
25 Zu Herstellungs-, Präparations- und Konservierungstechniken anatomischer Präparate vgl. etwa 

SCHWERIN 1952 (humananatomische Präparate), PICHOCKI 1979 (überwiegend Tierpräparate, viele 

Präparationstechniken und -materialien für Säugetiere ähneln jedoch denen zur Herstellung human-

anatomischer Präparate), OEHME 2016 (historische Techniken und Materialien zur Herstellung von 

veterinär- und humananatomischen Präparaten). Zu Konservierungsverfahren von Mumien vgl. etwa 

AUFDERHEIDE 2003.  
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• ggf. weitere Literatur- und Quellenrecherche  

Manchmal kann erst im Rahmen von Provenienzforschung geklärt werden, ob menschliche 

Überreste vorliegen. Wenn eine Identifizierung nur mithilfe naturwissenschaftlicher Unter-

suchungen möglich ist, sollte deren Notwendigkeit und Angemessenheit, vor allem invasive 

Methoden betreffend, unter Hinzuziehung von Ergebnissen von zuvor erfolgter Provenienz-

forschung geprüft werden (zum Thema Provenienzforschung siehe weiterführende Literatur). 

3.5 Übernahmeregelungen 

Bei Übernahmen gilt der Grundsatz aus Punkt 2.5 der ethischen Richtlinien für Museen von 

ICOM: „Sammlungen, die menschliche Überreste […] enthalten, sollen nur angenommen 

werden, wenn sie sicher untergebracht und respektvoll behandelt werden können. Dies muss 

in einer Art und Weise erfolgen, die vereinbar ist mit professionellen Standards und den In-

teressen und Glaubensgrundsätzen der Gemeinschaft, ethnischer oder religiöser Gruppen, 

denen die Objekte entstammen und soweit diese bekannt sind.“26  

Daraus folgt, dass bei Übernahmen eine Prüfung der Herkunftsinformationen erfolgen muss. 

Bei ungesicherten Herkunftsinformationen müssen Möglichkeiten der (späteren) Prüfung ab-

gewogen und formuliert werden. Alte Ordnungen von übernommenen Sammlungskonvolu-

ten sollten (vorerst) beibehalten werden, inklusive der Bestandteile nicht-menschlichen Ur-

sprunges. Historische Beschriftungen, Inventarnummern usw. sind unbedingt zu erhalten 

und zu respektieren. Bei sehr schlechten Erhaltungszuständen empfiehlt es sich ggf. Notsi-

cherungsmaßnahmen von Restaurator*innen durchführen zu lassen und den Zustand sowie 

die Maßnahmen entsprechend zu dokumentieren (siehe Kap. 7).  

3.6 Deakzession 

Die Deakzession, also das ‚Entsammeln‘ menschlicher Überreste ist ein äußerst diffiziles 

Thema und konkrete Empfehlungen sind aufgrund der ethischen Komplexität nur schwer zu 

formulieren. Dennoch wird hier der Versuch unternommen, die aus Sicht der Autor*innen 

hierfür relevanten Fragestellungen und Überlegungen aufzuzeigen sowie einige grundle-

gende Aspekte in diesem Zusammenhang zur Diskussion zu stellen. Für alle drei im Folgen-

den aufgezeigten Varianten der Deakzession empfiehlt es sich, eine Dokumentation in Wort 

und Bild27 anzufertigen. Dies muss aber in jedem Fall mit den Interessenvertreter*innen ab-

gesprochen werden, da eventuell auch vereinbart werden kann, eine bestehende Dokumen-

tation zu vernichten und nur einen minimalen Datensatz zum Verbleib in der Institution zu 

archivieren. 

 

 

                                                        
26 ICOM 2010, S. 13. 
27 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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Abgabe an eine andere Institution 

Eine Möglichkeit der Deakzession menschlicher Überreste ist die Abgabe an ein anderes Mu-

seum, eine wissenschaftliche Universitätssammung oder sonstige aufbewahrende Institu-

tion. Folgende Fragen sollten im Vorfeld einer Abgabe geklärt werden: 

• Inwieweit sollte die Institution, die menschlichen Überreste entgegennehmen 

möchte, über entsprechende Richtlinien verfügen, die einen angemessenen Umgang 

garantieren? 

• Sollten menschliche Überreste an Sammlungen übergeben werden, wenn der Ver-

dacht besteht, dass eine würdevolle und konservatorisch sichere Aufbewahrung/Prä-

sentation/Nutzung nicht dauerhaft gewährleistet werden kann? 

• Ist eine eventuelle kommerzielle Veräußerung, unter dem Gesichtspunkt eines wür-

devollen Umgangs mit Verstorbenen, zu rechtfertigen? 

• Welche Rollen sollten Angehörigen, Nachkommen und Herkunftsgesellschaften im 

Entscheidungsprozess zukommen? 

• Welche Alternativen gibt es, wenn sich eine Institution von menschlichen Überresten 

trennen muss, eine Abgabe an andere Museen und Sammlungen jedoch nicht möglich 

ist?  

Repatriierung 

Die Rückgabe menschlicher Überreste an genealogische Nachkommen und Vertreter*innen 

von Herkunftsgesellschaften muss sorgfältig und proaktiv geprüft sowie geplant werden. Zum 

11. kulturpolitischen Spitzengespräch im Oktober des Jahres 201928 haben auf Einladung der 

Staatsministerin für Kultur und Medien, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt für Inter-

nationale Kulturpolitik, die Kulturminister*innen, die Kultursenator*innen der Länder sowie 

die Vertreter*innen der kommunalen Spitzenverbände die Einrichtung einer „Kontaktstelle 

für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“29 in Deutschland beschlossen und damit einen 

zentralen Punkt der „Ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kon-

texten“30 umgesetzt. Zukünftig kann diese Kontaktstelle, die organisatorisch bei der Kultur-

stiftung der Länder angesiedelt ist, hierzu Hilfestellungen anbieten.31 

Beisetzung 

Sammlungsgut nicht-menschlichen Ursprunges kann unter klar definierten Umständen ent-

sorgt werden.32 Diese Option ist bei menschlichen Überresten aus Sammlungen und Museen, 

unabhängig von Alter, Herkunft, Umfang oder ursprünglicher Verwendung in jedem Fall 

                                                        
28 BPA 2019. 
29 BUND-LÄNDER AG 2019b. 
30 BUND-LÄNDER AG 2019a. 
31 Vgl. URL: https://www.cp3c.de/ (10.05.2021). 
32 Vgl. ICOM 2016, DMB 2011. 
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auszuschließen. Es sollte somit eine klare Trennlinie zu „medizinischem Abfall“33 aus Kran-

kenhäusern usw. gezogen werden. An die Stelle der Entsorgung tritt im Fall menschlicher 

Überreste aus Museen und Sammlungen die würdige Bestattung. Entscheidet sich eine Insti-

tution für die Beisetzung menschlicher Überreste, sollten folgende Fragen im Vorfeld geklärt 

werden: 

• Welchen Einfluss haben Eigentümer*innen (Bund, Land, Kommune) sowie Interes-

sengruppen (z. B. Angehörige und Nachkommen) auf den Entscheidungsprozess? 

• Was besagt die jeweilige Friedhofsordnung, die in Deutschland durch die Gesetzge-

bung der Bundesländer geregelt ist? 

• Findet eine Beisetzungszeremonie statt? Wie und von wem wird diese finanziert, vor-

bereitet und durchgeführt? 

• Sind die menschlichen Überreste in einer bestimmten Art und Weise vorzubereiten 

(konservatorisch oder rituell)? 

• Besteht die Möglichkeit die menschlichen Überreste nach einzelnen Individuen ge-

trennt zu kremieren/bestatten? 

• Wie ist ein Transport zu regeln und vorzubereiten? 

• Wer ist für die Grabpflege verantwortlich und wie sollte die Dauer der vorgegebenen 

Ruhezeit34 geregelt werden? 

• Wie erfolgt der Umgang mit Konservierungsflüssigkeiten und Fremdmaterialien/Ma-

terialkombinationen sowie Verpackungsmaterialien, mit denen die menschlichen 

Überreste überführt werden? 

• Wie ist mit historischen und aktuellen Inventarnummern sowie Beschriftungen, 

Hilfskonstruktionen u. ä. vor der Bestattung zu verfahren? 

• Können andere Institutionen, beispielsweise medizinische Fakultäten, die menschli-

che Überreste nach Sektionen bestatten, entsprechende Beratung geben?  

  

                                                        
33 Die Entsorgung erfolgt über Spezialfirmen; die Körperteile usw. werden kremiert. Vgl. BUND-LÄN-

DER AG 2015.  
34 Zeitspanne zwischen der Beisetzung eines Verstorbenen und der Neubelegung der Grabstelle.  
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Zusammenfassung 

→ Der Zugang zu menschlichen Überresten innerhalb einer Institution sollte klar 

definiert und begründet werden. 

→ Die Arbeit an menschlichen Überresten kann (vor allem bei ‚fachfremden‘) Mit-

arbeiter*innen zu einer emotionalen Belastungssituation führen, die in jedem 

Fall zu respektieren ist. 

→ Die Forschung an menschlichen Überresten sollte einer strengen Kontrolle un-

terliegen, da selbst vermeintlich ‚harmlose‘ Methoden (z. B. Fotografieren) in 

Konflikt mit den ethischen Vorstellungen von Nachfahr*innen und Vertreter*in-

nen von Herkunftsgesellschaften stehen können. 

→ Während der Deakzession menschlicher Überreste (z. B. durch Repatriierung, Be-

stattung) muss durch die Institution ein würdevoller Umgang gewährleistet wer-

den. 
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4  Erschließung 

Es ist eine der Kernaufgaben von Museen und Universitätssammlungen, eine Dokumentation 

der Sammlungsbestände anzufertigen. Sie dient dazu, die sachgerechte Bewahrung der Be-

stände nachzuweisen und jedes einzelne Sammlungsstück identifizieren, auffinden, wissen-

schaftlich erforschen und vermitteln zu können. Mit jeder Erschließung sind auch Untersu-

chungs- und Forschungsprozesse verbunden, was eigene ethische Fragen aufwirft (vgl. 

Kap. 3.4).  

Zudem ist die Erschließung von grundlegender Bedeutung für die Ausarbeitung späterer Prä-

sentations-, Nutzungs- sowie Konservierungs- und Restaurierungskonzepte. Die Inventari-

sierung und Zustandserfassung (vgl. Kap. 4.4.3) ist im Falle menschlicher Überreste beson-

ders zeitintensiv und hebt sich von klassischen Museums- respektive Sammlungsobjekten ab. 

Oft sind mehrfache Expertisen gefragt, vor deren Einholung eine Ersterfassung (vgl. Kap. 4.2) 

durchgeführt worden sein sollte. Jede Neuaufnahme in eine Sammlung sollte wiederum davor 

in einem Eingangsbuch (vgl. Kap. 4.1) dokumentiert werden. 

Viele Institutionen nutzen bereits Datenbanken zur Dokumentation ihrer Sammlungen. 

Steht eine solche Datenbank nicht zur Verfügung, so ist es hilfreich für den zu dokumentie-

renden Bestand angepasste Datenblätter und Erfassungsbögen vorzubereiten. Nachteilig 

kann sich die Verwendung vorgefertigter (aus dem Internet oder anderenorts beziehbarer) 

Arbeitshilfsmittel auswirken, da Angaben fehlen oder sich für den jeweiligen Bestand als 

überflüssig erweisen. Für sehr heterogene Bestände mit zahlreichen Materialkombinationen 

ist es oft sinnvoll, Beschreibungen in kurzen Sätzen oder Stichpunkten individuell zu formu-

lieren. Die Auflistung aller Materialien, Schadensbilder u. ä. sowie deren Auswahl durch An-

kreuzverfahren können auf standardisierten Erfassungsbögen schnell zu Unübersichtlichkeit 

führen und bergen zudem die Gefahr einer ungenauen Dokumentation. 

4.1 Eintrag im Eingangsbuch 

Im Eingangsbuch – falls vorhanden – sind alle Objekte und Formen menschlicher Überreste 

zu verzeichnen, die dauerhaft oder temporär in die Sammlung gelangen, unabhängig davon, 

ob sie in das Eigentum der Sammlung übergehen. Das Eingangsbuch dient als Nachweis über 

alle Objekte und menschlichen Überreste, die die Institution in ihrer Obhut hat. Darunter 

befinden sich beispielsweise zur Erwerbung vorgeschlagene und zur Begutachtung oder Res-

taurierung eingereichte menschliche Überreste. Das Eingangsbuch ist nicht identisch mit 

dem Inventarblatt oder der Objektdatenbank. Der Eintrag im Eingangsbuch umfasst alle In-

formationen, die zur eindeutigen Identifizierung der menschlichen Überreste notwendig sind 

(z. B. bei Verlust durch Diebstahl): 

• laufende Nummer (Konvolute aus verschiedenen Beständen werden einzeln aufge-

führt) 

• Zugangsdatum 

• Kurzbeschreibung 
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• Name und Anschrift der einliefernden Person 

• Name und Funktion der Person, die die menschlichen Überreste entgegennahm 

• Art der Übernahme (z. B. Abholung, Post, Spedition, persönliche Abgabe) 

• nach Möglichkeit Dokumentation und/oder Foto der Übernahmesituation 

• Art des Zugangs (Schenkung, Erwerbung, Leihgabe, Restaurierung usw.) 

• Ankaufswert 

• vorläufiger Standort 

• ggf. Abbildung35 bzw. Verweis auf eine Abbildung 

4.2 Erstinventarisierung 

In der Sammlungsdatenbank werden ausschließlich jene menschlichen Überreste dokumen-

tiert, die in das Eigentum der Institution respektive in die Sammlung übergegangen sind. Die 

Erstinventarisierung fixiert die ablesbaren Kerndaten und die gesicherten Erwerbsdaten. Fol-

gende Daten sollten im Zusammenhang mit menschlichen Überresten enthalten sein: 

• Eingangsnummer 

• Inventarnummer 

• ggf. andere Nummern/Beschriftungen 

• Eingangs- bzw. Zugangsdatum 

• Titel 

• Bezeichnung (im Falle eines Konvoluts mit der Auflistung aller Einzelteile) 

• Kurzbeschreibung 

• Material (bei Feuchtpräparaten ggf. mit Identifizierung der Konservierungsflüssig-

keit)  

• max. Maße 

• Gewicht 

• Zustand allgemein 

• Angaben zum Vorbesitz 

• Art des Zugangs (z. B. Schenkung, Fund, Spende, Ankauf) 

• Eigentümer*in 

• ggf. Anschaffungspreis 

• Standort 

                                                        
35 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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• mind. eine repräsentative Abbildung36 mit zugehörigen Objekten inkl. Maßstab 

• Datum und Unterschrift oder Namenskürzel der Bearbeiter*in 

4.3 Exkurs: Vergabe und Aufbringen von Inventarnummern 

Müssen neue Inventarnummern vergeben und aufgebracht werden, ist hierbei abzuwägen, ob 

es zwingend erforderlich ist, diese direkt auf dem Knochen oder organischen Gewebe zu plat-

zieren. Zum einen sollte aus Respekt vor den Toten eine direkte Beschriftung vermieden wer-

den, zum anderen muss der Umstand Beachtung finden, dass menschliche Überreste ggf. zu 

einem späteren Zeitpunkt beigesetzt oder repatriiert werden sollen. Die direkte Beschriftung, 

auch wenn sie zu entfernen ist, kann für Nachfahr*innen und andere Interessengruppen res-

pektlos wirken. Für die Kennzeichnung menschlicher Überreste können im Handel erhältliche 

Archivetiketten, Tyvek®, säurefreies Papier oder Karton, beschriftet mit lichtechter Pig-

menttinte (auch als Faserschreiber erhältlich) oder Bleistift, verwendet und mit einem Faden 

angehängt werden. Bei Feuchtpräparaten sollte das Inventarschild auf oder am Glas so posi-

tioniert werden, dass eventuell austretende Flüssigkeit nicht zur Unleserlichkeit führt. Auch 

hier ist sehr genau darauf zu achten, dass das Inventarschild reversibel zu entfernen ist und 

die historischen Materialien nicht beschädigt werden. Bei der Vergabe von Inventarnummern 

kann mit einem Kürzel in der Nummer kenntlich gemacht werden, dass es sich um menschli-

che Überreste handelt (z. B. ‚HR‘ für Human Remains). 

Bei gemischten Konvoluten (z. B. mit Tierknochen, Modellen, ethnografischen Objekten, ar-

chäologischen Funden) ist es ratsam, menschliche Überreste deutlich zu kennzeichnen, um 

alle Mitarbeiter*innen vor unfreiwilligen und unvorbereiteten Kontakten schützen zu kön-

nen. Dies kann durch farbige Plaketten, Schilder u. ä. geschehen. Eine Kennzeichnung sollte 

jedoch nicht auf der Oberfläche erfolgen (keine Beschriftung mit Stiften und Schreibmateri-

alien). Auch selbstklebende Bänder sollten aus konservatorischen Gründen nicht zum Einsatz 

kommen. 

4.4 Wissenschaftliche Erschließung 

4.4.1 Grundlagen  

Mit der wissenschaftlichen Erschließung erhalten die menschlichen Überreste eine überge-

ordnete Bedeutung und ermöglichen so eine angemessene Informationsvermittlung. Sie ori-

entiert sich an dem Profil der Institution und an den beteiligten Fachdisziplinen. Neue Er-

kenntnisse werden darin regelmäßig eingepflegt.  

Die wissenschaftliche Erschließung beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der menschli-

chen Überreste. Dazu müssen diese zuvor eindeutig als solche identifiziert worden sein. Zur 

Unterscheidung von menschlichen und tierischen Knochen hat sich die Zuhilfenahme 

                                                        
36 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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anatomischer Fachbücher37 als zielführend erwiesen. Menschliche Knochen unterscheiden 

sich in Form und Größe stark von denen der meisten Tierarten. Auch kleine Einzelknochen 

können so überwiegend zugeordnet werden. Eine größere Herausforderung stellen Knochen 

und Körperteile von vergleichbar großen Primaten sowie Muskeln, Organe o. ä. dar, die meist 

nur mit Unterstützung durch Expert*innen identifiziert werden können.  

Eine Abgrenzung menschlicher Knochen von Kunststoffmodellen gelingt in der Regel über 

das schwammartige Knochengewebe (Spongiosa) im Inneren. Bei Modellen aus Kunststoff ist 

die innere Struktur meist kompakt und homogen – bei menschlichen Knochen hingegen las-

sen kleinere Beschädigungen der äußeren Knochenschicht das schwammartige Knochenge-

webe im Inneren erkennen. Die kleineren natürlichen Nerven- und Blutgefäßkanäle sowie 

Knochennähte werden bei Kunststoffmodellen meist nur vereinfacht dargestellt. Eine Iden-

tifizierung über das Gewicht der Knochen/Kunststoffteile kann irreführend sein.  

Bei medizinischen Sammlungen stellt sich meist die Frage, ob im Bestand (normal-)anatomi-

sche, pathologische oder teratologische Präparate vorliegen. Sollte eine eindeutige (origi-

nale) Beschriftung fehlen, kann eine fachgerechte Beschreibung eines pathologischen oder 

teratologischen Präparates nur mithilfe von Expert*innen erfolgen, da Krankheitsbilder oder 

Fehlbildungen stark variieren können und die Erkennung ein großes Fachwissen voraussetzt. 

Hilfreich für die Verständigung mit Kolleg*innen ist es, die International Classification of 

Diseases – German Modification zu benutzen. Diese Klassifikation dient der Verschlüsselung 

von Diagnosen und ist standardisiert (ICD-10; ab 01.01.2022 voraussichtlich ICD-11). 

Für die anatomische Beschreibung vollständig erhaltener Knochen empfiehlt sich die Zuhil-

fenahme von Fachliteratur.38 Bei der Beschreibung einzelner Organe, Muskeln, Organ- oder 

Muskelgruppen und Teilen davon kann es leicht zu Verwechslungen oder Fehleinschätzun-

gen kommen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich eine Beschreibung entweder allgemein, in 

jedem Fall jedoch einheitlich (z. B. ‚menschliche Körperteile‘, ‚Muskeln‘, ‚Organe‘) vorzuneh-

men oder Fachpersonal hinzuzuziehen. Einheitlich sollte auch die Sprache gewählt werden. 

Dies betrifft meist die Entscheidung, ob medizinische Fachbegriffe und lateinische Bezeich-

nungen verwendet werden sollen. Hierbei muss dringend berücksichtigt werden, an wen sich 

die Beschreibung richten soll. Fachbegriffe, auch für Richtungs- und Lagebezeichnungen am 

und im Körper sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch von allen Beteiligten verstanden wer-

den. Eine Beschreibung lässt sich allgemein verständlich formulieren, wenn erklärt wird, in 

welcher Richtung eines Körperteiles (z. B. Gelenks, Organs, Knochens usw.) sich etwas befin-

det. Wird mit den Richtungsangaben rechts und links gearbeitet, ist die rechte oder linke Kör-

perseite nicht vom Betrachter aus zu definieren, sondern vom Individuum her, zu der sie ge-

hört (rechte Hand des Individuums = rechte Hand in der Beschreibung, linke Hand des Indi-

viduums = linke Hand in der Beschreibung usw.).  

                                                        
37 Vgl. etwa LIPPERT 2002 (lateinische und deutsche Bezeichnungen) oder SCHÜNKE 2018 (lateini-

sche Bezeichnungen). Lipperts "Anatomie. Text und Atlas. Deutsche und lateinische Bezeichnungen" 

ist bis einschließlich der 6. Auflage aus wissenschaftsethischer Perspektive problematisch, weil darin 

Abbildungen aus Eduard Pernkopfs „Topographischer Anatomie des Menschen“ (PERNKOPF 1937–

1960) enthalten sind, für die NS-Hinrichtungsopfer benutzt wurden. Zum Diskurs darum vgl. etwa 

CAPLAN 2019, YEE 2019. 
38 Vgl. Fußnote 37. 
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Sollen wichtige Daten, wie beispielsweise Sterbealter und Geschlecht ermittelt werden, ist 

dringend anzuraten, Expert*innen (z. B. aus dem Fachbereich der Anatomie oder Anthropo-

logie) hinzuzuziehen. Bei Schädeln, zusammenhängenden Skelettteilen oder ganzen Skelet-

ten39 kann das ungefähre Sterbealter von Expert*innen anhand der Größe, dem Grad der Ver-

knöcherung der Epiphysenfugen und der Gebissentwicklung (Wechsel von Milchzähnen zu 

bleibenden Zähnen) meist unkompliziert festgestellt werden. Gleiches gilt für die Ge-

schlechtsbestimmung bei Erwachsenen, wenn die Beckenknochen erhalten sind. Eine eindeu-

tige Geschlechtsbestimmung anhand spezifischer Schädelmerkmale kann sich hingegen als 

problematisch erweisen. Bei Uneindeutigkeiten sowie einzeln vorliegenden Knochen oder 

Knochenfragmenten müssen ggf. molekularbiologische Verfahren zum Einsatz kommen (in-

vasives Verfahren, vgl. Kap. 3.4).  

Folgende Daten sollten ermittelt und in einer Datenbank oder auf einem Datenblatt fixiert 

werden: 

• Sammlungsbereich, dem die menschliche Überreste zugeordnet werden 

• detaillierte Beschreibung (alte Beschriftungen und Inventarnummern unbedingt er-

halten) 

• (ungefähres) Sterbealter 

• Geschlecht 

• spezifischer Befund bei pathologischen und teratologischen Sammlungen 

• Einordnung in eine oder mehrere Systematiken 

• Angabe von Schlagwörtern 

• kulturelle, historische Bezüge und (natur-)geschichtliche Einordnung 

• Herstellungs-, Präparations-, Konservierungs- und Verwendungszweck 

• Name der Hersteller*in/Präparator*in (ggf. Rolle und Tätigkeit der Person) 

• Präparations-, Herstellungs- und Konservierungstechnik40 

• Ortsangaben (ggf. Herstellungs-/Präparationsort, Gebrauchsort, Fundort) 

• weitere Herkunftsangaben (Provenienzforschung)  

• zeitliche Einordnung (Datierung) 

• post mortem Geschichte  

• Bezüge zu anderen menschlichen Überresten und Objekten (siehe Kap. 4.4.2) 

• Abbildung, Foto oder auch Bilddatei mit Angaben zur Dokumentation41 

                                                        
39 In diesem Fall muss unbedingt gesichert sein, dass der Schädel und alle Skelettteile zum selben In-

dividuum gehören. 
40 Vgl. Fußnote 25. 
41 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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• ausführlicher Erhaltungszustand mittels Zustandsprotokoll (siehe Kap. 4.4.3) 

• erfolgte oder erforderliche Restaurierungsarbeiten  

• bei Feuchtpräparaten Art und Menge der Konservierungsflüssigkeit bestimmen und 

Wartungsintervalle festlegen42 (siehe Kap. 5.2) 

• Aufbewahrungs- und Transportanforderungen 

• Literatur 

• Quellen 

• Ausstellungs- und Präsentationsgeschichte  

• aktueller und alle früheren Standorte (permanente sowie temporäre) 

• Versicherungswert 

• Art der Übernahme 

• Datum, Unterschrift oder Namenskürzel der Bearbeiter*in 

4.4.2 Umgang mit zugehörigen Objekten 

Im Zuge der wissenschaftlichen Erschließung sollte dringend der Umgang mit zugehörigen 

Objekten und Materialien sowie gesammelten Daten thematisiert werden. Für zugehörige 

Objekte, wie beispielsweise Grabbeigaben, sollten die Regelungen, unter Einbeziehung aller 

relevanten Entscheidungsträger und Interessengruppen, systematisch für das gesamte Kon-

volut erfolgen. Der Zugang etwa zu historischen Abzügen, Glasplattendias, digitalen Daten, 

Dokumentationsfotografien, Analyseergebnissen, Forschungsunterlagen usw., sollte nach 

Gesprächen mit relevanten Entscheidungsträgern und Interessengruppen detailliert geregelt 

werden. Entscheidungen bezüglich Anfertigung oder Erstellung einer Dokumentation, ihrer 

Weitergabe, Veröffentlichung und langfristiger Aufbewahrung müssen getroffen werden. Zu 

bedenken ist, dass Repräsentationen menschlicher Überreste, beispielsweise (historische) 

Fotografien und Röntgenbilder, Abgüsse, 3-D-Scans und DNA-Proben, von manchen Interes-

sengruppen als dem Überrest gleichwertig angesehen werden können. Hier ist eine besondere 

Sensibilität bei der Entscheidung über eine Freigabe für Dokumentations-, Forschungs-, 

Lehr- und vor allem Publikationszwecke gefragt. Auch Repräsentationen von menschlichen 

Überresten aus sogenannten ‚Unrechtskontexten‘ und damit von Opfern von Menschen-

rechtsverletzungen bedürfen in diesem Sinne der Prüfung. Die Archivierung von digitalen 

und analogen Dokumentationsmaterialien zur langfristigen Aufbewahrung muss entspre-

chend konservatorischen Standards einem systematischen Ansatz folgen.  

                                                        
42 Vgl. etwa GUDO 2012 und NEISSKENWIRTH 2019. 
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4.4.3 Zustandserfassung 

Eine genaue Erfassung des Zustandes ist ein wesentlicher Bestandteil der Erschließung und 

Dokumentation menschlicher Überreste.43 Auf ihr beruht im Wesentlichen die Formulierung 

von Folgemaßnahmen, beispielsweise Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung und Aufbe-

wahrung sowie Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. 

Eine detaillierte und vollständige Zustandserfassung sollte nach Möglichkeit immer interdis-

ziplinär von Restaurator*innen, Präparator*innen, Archäolog*innen, usw. durchgeführt wer-

den, wobei die Sprache für alle Beteiligten verständlich sein sollte (siehe Kap. 4.4.1); ggf. 

können für unterschiedliche Interessengruppen gesonderte Texte verfasst werden.  

Der Umfang einer Zustandserfassung sollte in Planung und Organisation nicht unterschätzt 

werden.44 Schon für die konservatorische Ersterfassung und Dokumentation einzelner 

menschlicher Körperteile (z. B. Schädel) sollten mindestens 30 bis 45 Minuten eingeplant 

werden, wenn bereits Erfahrungen vorliegen, Erfassungsvorlagen existieren und alle Unter-

suchungsgeräte (z. B. Messvorrichtungen, Fotostation, Mikroskop) zur Verfügung stehen. 

Ersterfassung und Dokumentation ganzer Körper mit ggf. eingesetzten oder zugehörigen 

Fremdmaterialien sind meist nicht unter drei bis fünf Stunden realisierbar.  

Für eine korrekte Zustandserfassung ist die Unterscheidung, ob es sich um menschliche Über-

reste aus (aktiv genutzten) Lehr- und Forschungssammlungen oder um menschliche Über-

erste aus (musealen) Ausstellungskontexten handelt, wichtig, da Nutzungsspuren ggf. diffe-

renziert bewertet werden müssen. Problematisch ist, dass hier nicht immer eine klare Trenn-

linie definiert ist und die Sammlungsbestände (auch räumlich) ineinander übergehen kön-

nen. Didaktische Anzeichnungen, Beschriftungen u. ä. müssen nicht zwangsläufig als Scha-

den eingeordnet werden; gleiches gilt für Nutzungsspuren an ethnografischen ‚Exponaten‘. 

Zudem muss differenziert werden, ob ein ‚Schaden‘ zu Lebzeiten des/der Verstorbenen, bei-

spielsweise durch Krankheit/Alter oder durch eine Tötung aufgetreten ist, im Herstellungs-

/Präparationsverfahren bzw. bedingt durch diese entstand, oder auf unsachgemäßen Ge-

brauch, die Lagerung, Transporte, mechanische Belastung, Reparaturen u. ä. zurückzuführen 

ist. Bei Unsicherheiten ist dringend Fachpersonal hinzuzuziehen.  

Häufige Spuren, die beispielsweise im Präparationsprozess von menschlichen Überresten aus 

Knochen entstehen, sind Schnitt-, Kratz- und Schabespuren, bei Schädeln auch oft gröbere 

Verletzungen der Gelenkflächen des Hinterhauptbeines als Folge der Abtrennung des Kopfes 

von der Wirbelsäule. Es ist anzuraten, bei der Zustandserfassung eine UV-(Hand-)Lampe zu 

nutzen und das Fluoreszenzverhalten unterschiedlicher Materialien zu notieren, beispiels-

weise um Überarbeitungen und Reparaturen zu lokalisieren. Weitere vertiefende Untersu-

chungen sind bei Uneindeutigkeiten ratsam.45 

                                                        
43 Vgl. CASSMAN 2008a und CASSMAN 2008b sowie Kap. 7. 
44 Z. B. FRANK 2018. 
45 Z. B. Röntgenaufnahmen und Materialanalysen, vgl. MOHRMANN 2015; hierbei sind die Empfeh-

lungen zu invasiven und nichtinvasiven Untersuchungen zu beachten (vgl. Kap. 3.4). 
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Für jede Zustandserfassung sind allseitige und aussagekräftige Abbildungen46 mit allen zuge-

hörigen Einzelteilen (mit Maßstab) anzufertigen. Neben der detaillierten Zustandserfassung 

empfiehlt es sich, auch eine allgemeine Zustandseinschätzung (z. B. ‚stabil‘ oder ‚instabil‘; 

ggf. mit Unterteilung in ‚ohne Schäden‘, ‚mit geringen Schäden‘, ‚mit starken Schäden‘, ‚mit 

massiven Schäden‘) zu formulieren.  

Folgende Daten sollten in einer konservatorischen Zustandserfassung enthalten sein: 

1. Kerndaten 

• Titel 

• Inventarnummer 

• Bezeichnung (im Falle eines Konvoluts mit der Auflistung aller Einzelteile) 

• Kurzbeschreibung 

• Material/Technik 

• Herkunft/Hersteller*in/Präparator*in 

• max. Maße 

• Eigentümer*in 

• Standort 

2. Abbildungen 

• mindestens eine aussagekräftige Abbildung47 mit Maßstab zur Identifizierung mit al-

len zugehörigen Teilen, wie Sockel, Stützkonstruktion usw. (vgl. Kap. 4.4.2) 

3. Zustand 

• Beschreibung/Benennung und mindestens grobe Verortung aller Schäden und Über-

arbeitungen (auch vorangegangene Reparatur- und/oder Restaurierungsmaßnah-

men) sowie eine allgemeine Zustandseinschätzung (s. o.), dazu allseitige Abbildun-

gen48 sowie ggf. Detail- und UV-Aufnahmen inkl. Maßstab 

4. Gefahrenanalyse (vgl. Kap. 6 und Kap. 7) 

• Formulierung, welche Gefahren in Zukunft zu erwarten sind (z. B. Verlust von Origi-

nalsubstanz, chemische Reaktionen ungünstiger Materialkombinationen, Gefähr-

dung durch mikrobiellen Befall, Staubeintrag)  

5. Empfehlung/Maßnahmen (vgl. Kap. 6 und Kap. 7)  

• Formulierung, welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden können (z. B. Notsiche-

rungsmaßnahmen, Konservierungsmaßnahmen, Klimakontrolle/-regulierung, 

                                                        
46 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
47 Vgl. Fußnote 46. 
48 Vgl. Fußnote 46. 
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Staubschutz) 

6. Datum und Bearbeiter*in 

• falls abweichend, Fotograf*in und Aufnahmedatum der Abbildungen 

 

Folgende Schäden treten häufig an menschlichen Überresten auf und können jeweils diffe-

renziert beschrieben werden:49 

• Verschmutzungen (z. B. durch trockene Staubauflagen, Verkrustungen von körperei-

genem Fett und Oberflächenverschmutzungen) 

• unsachgemäß ausgeführte Reparaturen/Überarbeitungen (z. B. eingebrachte un-

edle/korrosionsanfällige Metallteile, Kunststoffteile, Klebemittel und -bänder, Reini-

gungsmaterialien, Überzüge/Oberflächenversieglungen, Reste von Abformmateria-

lien u. ä.) 

• Nachfetten (oft Röhrenknochen50 und angrenzende Körperteile)  

• Verfärbungen (z. B. durch verfärbte Konservierungsflüssigkeiten, aufgrund korrodie-

render Metallteile u. ä. oder starken Lichteinfalls) 

• kristalline Ausblühungen (z. B. durch chemische Reaktionsprozesse (ungeeigneter 

Schutzüberzüge) oder infolge einer DDT-Behandlung)  

• Fettwachsbildung und -rückstände (Leichenlipid durch Verseifung von Körperfett 

unter Luftabschluss) 

• Risse (z. B. durch starke Klimaschwankungen, durch geringe relative Luftfeuchtig-

keit, aber auch infolge mechanischer Belastungen) 

• Brüche (meist durch starke mechanische Belastung bei Lagerung, Transport, Hand-

ling aber auch infolge des Verlustes der ursprünglichen Stabilität durch chemische 

Reaktionen, Klimaschwankungen u. ä.) 

• Bestoßungen und weitere mechanische Schäden (meist durch mechanische Belas-

tung bei Lagerung, Transport, Handling) 

• Farb-, Stiftspuren u. ä. (z. B. durch Beschriftungen, Vandalismus) 

• verloren gegangene Körperteile, die zum Zeitpunkt der Herstellung/Präparation 

nachweislich vorhanden waren (z. B. durch Auseinandernehmen aus ‚didaktischen‘ 

Gründen, Diebstahl) 

• Verlust der konstruktiven Stabilität (z. B. durch unsachgemäßen Transport und 

Handling) 

• Trockenfallen/Austrocknungsprozesse bei Feuchtpräparaten (z. B. bei undichten 

                                                        
49 Vgl. CASSMAN 2008a. 
50 Röhrenknochen sind Oberarmknochen, Elle, Speiche, Mittelhandknochen, Fingerknochen, Ober-

schenkelknochen, Schienbein, Wadenbein, Mittelfußknochen, Zehenknochen. 
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oder (teil-)zerstörten Glasbehältern) 

• ersetzte oder vertauschte Körperteile (meist bei Skelettmontagen), oft um Schäden 

infolge des vorherigen Auseinandernehmens oder Diebstahls zu beheben 

• mikrobieller Befall (z. B. Schimmelpilze durch zu hohe relative Luftfeuchtigkeit, bei 

Feuchtpräparaten Formalinpilz) 

• Tierbefall (z. B. Insekten und Nagetiere, meist durch unsachgemäße Aufbewahrung 

in ungeschützten Räumlichkeiten) 

Zusammenfassung 

→ Der Eintrag von Beständen im Eingangsbuch, die dauerhaft oder temporär in die 

Sammlung gelangen, ist der erste Schritt der Erschließung.  

→ Sobald menschliche Überreste dauerhaft in die Sammlung aufgenommen wer-

den, erfolgt die Erstinventarisierung. 

→ Das Aufbringen von Inventarnummern/Beschriftungen sollten nicht direkt, son-

dern durch das Anhängen von Etiketten erfolgen.  

→ Bei der Erschließung von menschlichen Überresten und zugehörigen Objekten 

werden wichtige Daten für die weitere Bearbeitung gesammelt. Sie stellt selbst 

einen Forschungsprozess dar und ist somit ethisch zu reflektieren.  

→ Die Zustandserfassung ist ein wesentlicher Bestandteil der Erschließung und Vo-

raussetzung für die Erstellung von Konservierungs- und Restaurierungskonzep-

ten. 

 

Weiterführende Literatur 

DMB 2021: Deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.), Leitfaden für die Dokumentation von Muse-

umsobjekten. 2017. URL: https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/03/dmb-

dokumentation.pdf (10.05.2021). 

WALLER 2001: Christoph Waller, „Das Anbringen von Inventarnummern – Methoden und 

Materialien“. In: Walter Fuger, Kilian Kreilinger (Hrsg.), Sammlungsdokumentation. Ge-

schichte, Wege, Beispiele. Reihe Museumsbausteine Bd. 6, München, 2001, S. 119‒131. 
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5  Direkter Umgang 

Die direkte Handhabung von menschlichen Überresten kann eine unumkehrbare Verände-

rung mit sich bringen und sollte daher sorgsam angegangen und vorbereitet werden. Bei-

spielsweise können Abreibungen an gebrochenen Knochenkanten auftreten, wenn Frag-

mente bei Untersuchungen zusammengehalten und damit aneinander gerieben werden. 

Durch Bewegung werden organische und anorganische Gewebeteile der Gefahr einer Ablö-

sung ausgesetzt oder forschungsrelevante Anhaftungen wie Erde gefährdet. 

Es sollte immer geprüft werden, ob das Handling konservatorisch vertretbar ist oder besser 

vermieden werden sollte, falls die Verschlechterung eines fragilen Zustands droht. Mensch-

liche Überreste sollten daher nur gehandhabt werden, wenn ein berechtigter Grund vorliegt. 

Eine Handhabung ist zu untersagen, wenn diese von den Nachfahr*innen und Vertreter*in-

nen von Herkunftsgesellschaften nicht gewünscht wird (vgl. Kap. 2.3.3). Die folgenden Hin-

weise können eine Schädigung durch Handling minimieren. Da bei jeder Handhabung auch 

eine Gefahr für die Nutzer*innen von den menschlichen Überresten ausgehen kann, werden 

zuerst Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes betrachtet. Informationen zur prä-

ventiven Konservierung finden sich im Kapitel 6.  

5.1 Allgemeine Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

Grundsätzlich müssen die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes eingehalten werden.51 Auf Basis einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung des Ar-

beitsplatzes52 ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept mit entsprechenden Maß-

nahmen zu erstellen. Diese sind in einer Betriebsanweisung für Arbeiten in kontaminierten 

Bereichen sowie betriebsspezifischen Informationen über die technischen, organisatorischen 

und persönlichen Schutzmaßnahmen niederzuschreiben.  

Des Weiteren müssen Beschäftigte laut §15 Abschnitt 3 ArbSchG mögliche Gefährdungen ih-

ren Arbeitgebern mitteilen. Um Gefährdungen durch Sammlungsbestände mit menschlichen 

Überresten zu erkennen, sollten Sammlungsmitarbeiter*innen folgende Punkte beachten: 

Bereits vor dem ersten Betreten eines Depots bzw. einer Sammlung sollten Expert*innen 

(z. B. Restaurator*innen, Präparator*innen und Chemiker*innen) zur Beratung hinzugezo-

gen sowie Zeitzeug*innen befragt werden, die ggf. Auskunft über den Hintergrund und den 

aktuellen Zustand des Depots oder der Sammlung geben können (z. B. Art und Umfang ange-

wandter Biozide, Auftreten von Schimmelbefall, austretende Konservierungsflüssigkeiten). 

Sollten Dokumentationen vorliegen, empfiehlt sich eine Archivrecherche im Hinblick auf Bi-

ozidbehandlungen oder bekannter Schäden. Beim Betreten der Räumlichkeiten sollte unbe-

dingt auf markante Gerüche geachtet werden (z. B. Schimmelpilze, Konservierungsflüssig-

                                                        
51 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg (10.05.2021). 
52 Z. B. https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-

Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?nn=8703478 

(10.05.2021), https://osha.europa.eu/de/tools-and-resources/oira (10.05.2021) und 

https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/gefaehrdungsbeurteilung/index.jsp (10.05.2021). 
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keiten). Wenn keine Gerüche wahrnehmbar sind, kann das Vorhandensein von Schadstoffen 

in der Luft allerdings nicht ausschlossen werden. Erst im Anschluss sollte eine eingehende 

makroskopische und mikroskopische Untersuchung der menschlichen Überreste (z. B. mit Lu-

penbrille oder Stereomikroskop) erfolgen, wobei dringend auf Ausblühungen, flüssige Abson-

derungen, Flecken, Bewuchs, Fraßspuren usw. zu achten ist. Bei bestehenden Verdachtsmo-

menten sollten Staub-, Luft- und Materialanalysen durchgeführt werden.  

Bei Verdachtsmomenten sowie bereits bestätigter Kontamination sind sämtliche Personen 

mit direktem Zugang zu den menschlichen Überresten zu informieren und ihnen ist der Zu-

gang zu den Untersuchungsunterlagen zu ermöglichen. Sicherheits- und Schutzregelungen 

sollen aktiv kommuniziert und bei Verhandlungen oder Gesprächen mit außerinstitutionel-

len Interessengruppen, spätestens jedoch bei Entscheidungsprozessen, berücksichtigt wer-

den.  

Grundregeln für die Arbeit mit menschlichen Überresten sind: 

• (Haut-)Kontakt vermeiden u. a. durch Arbeitskleidung (z. B. Ganzkörperanzüge, La-

borkittel mit langen Ärmeln, geschlossene Schuhe, Haarhauben, Nitrilhandschuhe 

sowie Atemschutzmasken) 

• keine Riechproben an den menschlichen Überresten vornehmen 

• vor Staub und Staubaufwirbelungen schützen (spezielle Atemschutzmasken53)  

• Nase, Mund und Augen während der Arbeit nicht berühren 

• kein Wundkontakt 

• bei Unwohlsein die Arbeit unterbrechen und einen Arzt aufsuchen 

• nach der Arbeit Hände gründlich reinigen 

Wenn gesicherte Erkenntnisse darüber vorliegen, dass sich im Umfeld der menschlichen 

Überreste gefährliche Stoffe befinden, muss das bei der Reinigung anfallende Material (z. B. 

Staub, Wischtücher, Staubsaugerbeutel, verbrauchte Atemmasken) als gefährlicher Abfall be-

trachtet, gesammelt und den Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Dies gilt auch für 

die bei der Reinigung und Konservierung der Objekte anfallenden Materialien (z. B. ver-

schmutzte Arbeitsmittel wie Reinigungsschwämme). Spezielle Risiken können darüber hin-

aus bei der aktiven Konservierung und Restaurierung (vgl. Kap. 7) entstehen, beispielsweise 

bei Staubentwicklung oder dem Freiwerden von Lösemitteldämpfen. Diese Maßnahmen soll-

ten nur durch geschulte Restaurator*innen ausgeführt werden, um entsprechende Schutz-

maßnahmen bei bestehenden Risiken sicherzustellen.  

 

                                                        
53 Vor dem Einsatz von Atemschutzfiltern muss die Art der Schadstoffe bekannt sein. Daraus ergibt 

sich die Auswahl des geeigneten Atemschutzfilters. So ist ein Partikelfilter (filtrierenden Halbmaske) 

gegenüber gasförmigen Schadstoffen (z. B. Lösungsmitteln) wirkungslos. Siehe DGUV Regel 112-190 

zur Benutzung von Atemschutzgeräten. URL: 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1011 (10.05.2021). 
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5.3 Vorbereitung des Handlings 

Allgemeine Entscheidungen zum Handling sollten bereits in einer institutseigenen Nut-

zungsordnung (siehe Kap. 3) verschriftlich sein. Das Handling kann gestattet oder untersagt 

sein u. a.:  

• auf Wunsch der genealogischen Nachkommen und Herkunftsgesellschaften 

• bei Rückführungsgesuchen (Repatriierung) 

• für die Erforschung 

• für die aktive Nutzung in Lehrsammlungen  

• für die Herstellung von Reproduktionen oder Abgüssen 

• für die Ausleihe (Leihvertrag, Sicherheit)55  

• für die Ausstellung 

• für die Bestattung  

• für den Erhalt nach konservatorischen Standards  

• für die Durchführung des Integrated Pest Managements (vgl. Kap. 6.5) 

• im Schadensfall 

Die visuelle Untersuchung der menschlichen Überreste, als Bestandteil einer Risikobewer-

tung für das Handling, ist Grundvoraussetzung für geplante Maßnahmen. Hierbei wird un-

tersucht, ob strukturelle Schwachstellen vorliegen, wie stabil Montagen zur kontaktfreien 

Handhabung, Depotverpackungen oder Transportverpackungen sind, wie das Gewicht in den 

Verpackungen insgesamt verteilt ist und ob Montagen zur kontaktfreien Handhabung vorbe-

reitet werden müssen, beispielsweise Ethafoam-Ringe, Kissen u. a. Zur Vorbereitung des Ar-

beitsplatzes sollten entsprechende staubfreie Ablageflächen geschaffen sowie ggf. gepolstert 

werden. Das Bereithalten von persönlichem Arbeitsschutz (siehe Kap. 5.1) ist Teil dieser Vor-

bereitungen.  

5.4 Transporte & Aktives Handling 

Zusätzlich zu einer sicheren Verpackung (vgl. Kap. 6.1) und dem Transport durch entspre-

chendes Fachpersonal (u. a. mit Beauftragung von Kunstspeditionen) sollten alle Ansprech-

partner*innen im Vorfeld festgelegt werden, um für einen transparenten Prozess zu sorgen. 

Verwendete Verpackungen, Transportbedingungen sowie die Inempfangnahme müssen ggf. 

entsprechend den Bedürfnissen und Anforderungen von Nachfahr*innen und Vertreter*in-

nen von Herkunftsgesellschaften geplant und ausgeführt werden. Bei komplexen Transpor-

ten muss eine zeitnahe Kontaktaufnahme bezüglich der Transport- und Übernahmebedin-

gungen erfolgen.  

                                                        
55 Vgl. DMB 2013, S. 54. 
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Die indirekte Handhabung von menschlichen Überresten mit speziell angefertigten Monta-

gen zur kontaktfreien Bewegung ist direkten Berührungen vorzuziehen, um mechanischen 

Schädigungen und Oberflächenveränderungen vorzubeugen. Das Gewicht muss beim Anhe-

ben berücksichtigt und sämtliche Teile sowie Kartons sollten mit zwei Händen bewegt wer-

den.  

Bei Inhaus-Transporten sollten die Transportwege im Vorfeld abgelaufen werden, um Hin-

dernisse zu beseitigen. Wenn menschliche Überreste mehr als zwei Schritte am Standort be-

wegt werden, sollte ein Wagen eingesetzt werden, um Risiken durch Stolpern zu minimieren. 

Je nach Größe der Verpackungen sollten ggf. zwei Personen anwesend sein.  

 

Zusammenfassung 

→ Beim Handling sollten Maßnahmen eingehalten werden, die sowohl dem Schutz 

der menschlichen Überreste, als auch dem Selbstschutz dienen.  

→ Menschliche Überreste können mit Schadstoffen belastet sein, die jeweils eigene 

Schutzmaßnahmen erfordern und mit unterschiedlichen Prüfverfahren nachge-

wiesen werden können. 

→ Da jedes Handling die menschlichen Überreste gefährden kann, sollte ein hinrei-

chender Grund vorliegen und sichergestellt sein, dass Nachfahr*innen oder Ver-

treter*innen von Herkunftsgesellschaften damit einverstanden sind. 

→ Transporte sind gewissenhaft zu planen, durch entsprechend eingewiesenes 

(Fach-)Personal und mit geeignetem Verpackungsmaterialen durchzuführen. 
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6  Präventive Konservierung 

Die präventive Konservierung zielt darauf ab, die Umgebungsbedingungen, in denen Samm-

lungsgut dauerhaft oder temporär aufbewahrt wird, so zu beeinflussen, dass keine weiteren 

Schäden entstehen und ablaufende Schadensmechanismen weitestgehend verlangsamt oder 

ganz gestoppt werden. Der (optische) Zustand, in dem sich ein Objekt befindet, wird in der 

Regel durch präventive Konservierungsmaßnahmen nicht verändert, sondern lediglich fi-

xiert.56 Die präventive Konservierung umfasst Maßnahmen zur Anpassung der Gebäudehülle, 

Innenräume und konkreten Lagerungsbedingungen sowie zur Klimakontrolle und Schäd-

lingsprävention.57 Präventive Konservierungsmaßnahmen unterscheiden sich maßgeblich 

von aktiven Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen (vgl. Kap. 7). 

Präventive Konservierungsmaßnahmen dienen primär dem Schutz des Sammlungsgutes, 

müssen aber in Einklang mit den Bedürfnissen von Mitarbeiter*innen, Nutzer*innen und Be-

sucher*innen gebracht werden. Optimale Aufbewahrungsbedingungen des Sammlungsgutes 

werden unter Umständen als nutzer- und besucherunfreundlich empfunden. Hier gilt es 

Kompromisse zu finden. 

6.1 Räumlichkeiten, Arbeitsmöbel, Verpackungen 

Die folgenden Empfehlungen zu Räumlichkeiten und Verpackungen bilden eine Einheit, die 

versucht, den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Sie sind von dem Gedanken 

getragen, die tatsächlichen Zugriffe auf menschliche Überreste auf ein Minimum zu be-

schränken und möglichst sicher für das Sammlungsgut und die damit arbeitenden Menschen 

zu gestalten. 

Der Ort der Aufbewahrung sollte als Ruhestätte von Verstorbenen betrachtet werden, wes-

halb der Raum entsprechend zu beschriften ist und nur eingeschränkten und kontrollierten 

Zugang bieten sollte (vgl. Kap. 3.1). Standorte für die längerfristige Aufbewahrung menschli-

cher Überreste im Depot sollten sorgfältig ausgewählt und nach Möglichkeit kaum verändert 

werden. Für den Empfang von Nachfahr*innen und Vertreter*innen von Herkunftsgesell-

schaften sollte ein separater, angemessen ausgestatteter Raum zur Verfügung stehen. Die 

Verpackung menschlicher Überreste sollte durch Restaurator*innen oder andere Personen 

mit entsprechender Expertise nach konservatorischen Standards erfolgen oder von diesen 

überwacht werden. Menschliche Überreste sollten nach Individuen getrennt voneinander 

                                                        
56 Vgl. z. B. E.C.C.O. 2002, S. 2. 
57 Wichtige Hinweise zu präventiven Konservierungsmaßnahmen in historischen Gebäuden können 

die zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörden geben. Diese verweisen ggf. auf übergeordnete Be-

hörden (Landesdenkmalämter/Landesämter für Denkmalpflege) oder vermitteln konkrete Ansprech-

partner*innen. Zu präventiven Konservierungsmaßnahmen innerhalb der Sammlungen oder an ein-

zelnen menschlichen Überresten, können die ausbildenden Hochschulen in Deutschland, URL: 

https://www.restauratoren.de/beruf/ausbildung/ausbildungsstaetten/ (10.05.2021) oder ausgebildete 

Restaurator*innen Auskunft geben. Restaurator*innensuche über das Berufsregister des Verbands 

der Restauratoren e. V., URL: https://www.restauratoren.de/restauratoren-berufsregister/ 

(10.05.2021). 
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aufbewahrt werden, wofür zweiteilige Stülpboxen aus alterungsbeständigem Karton beson-

ders geeignet sind. Als Polstermaterial sind Tyvek®-Kissen mit einer Füllung aus Polystyrol-

kügelchen zu empfehlen58 (individuelle Formen, geringes Gewicht, glatte Oberfläche). Ver-

schiedene, zu einem Individuum gehörende Körperteile können in einer großen Box in wei-

teren kleineren Aufbewahrungseinheiten verpackt werden. Für eine kontaktfreie Sichtung 

können kleinere Gewebeteile und Fragmente in durchsichtigen PE-Kunststoff-Containern 

aufbewahrt werden. Als Sichtschutz können mehrere durchsichtige Container in einem nicht 

durchsichtigen Behälter oder in einem geschlossenen Schrank lagern. Für Beschriftungen und 

Labels ist alterungsbeständiges und archivgeprüftes Material zu verwenden (vgl. Kap. 4.3).59  

Um nichtdurchsichtige Verpackungseinheiten mit menschlichen Überresten möglichst wenig 

öffnen oder gar durchsuchen zu müssen, ist zu empfehlen, Datenblätter außen daran zu be-

festigen. Abbildungen der enthaltenen menschlichen Überreste sollten daneben in Kunst-

stofftaschen und aus Gründen der Sensibilität verdeckt oder umgedreht untergebracht wer-

den. Mitarbeiter*innen, Nutzer*innen etc. haben so die Möglichkeit, bei Bedarf die Abbildun-

gen hinzuzuziehen, um sich einen Überblick zum Inhalt der Behälter zu verschaffen.  

Der ethische Status insbesondere mit Blick auf mögliche Unrechtskontexte (vgl. Kap. 2.1) 

sollte an den Außenseiten von Aufbewahrungsboxen schnell erkennbar sein, um das Hand-

ling auf ein Minimum zu beschränken. Dafür ist ein Ampelsystem als Codierung hilfreich. 

Grün bedeutet, dass ein menschlicher Überrest oder ein Konvolut geprüft und ethisch unbe-

denklich ist. Gelb markiert werden menschliche Überreste, bei denen ethische Problemlagen 

vermutet werden oder noch nicht ausgeschlossen werden konnten. Rot bezeichnet entspre-

chende Sammlungsteile, bei denen ein Unrechtskontext vorliegt oder definitiv nicht ausge-

schlossen werden kann. Ein entsprechendes Codierungssystem kann auch verwendet werden, 

um Handlungsbedarf im Sinne einer aktiven Konservierung/Restaurierung oder in Bezug auf 

Provenienz-Forschung zu markieren. 

6.2 Klima 

Wichtig für den Erhalt menschlicher Überreste ist das Klima, in dem diese dauerhaft oder 

temporär aufbewahrt werden. Aus diesem Grund sollte eine fortwährende Überwachung von 

Temperatur (°C) und relativer Luftfeuchtigkeit (%rF) erfolgen.60 ‚Spontane‘ klimaregulie-

rende Maßnahmen (betrifft beispielsweise auch das Heizen im Winter sowie das Lüften von 

Räumen) sind dringend zu vermeiden. 

Das Raumklima wird in den meisten Gebäuden durch das Außenklima beeinflusst, welches 

tages- und jahreszeitlichen Schwankungen sowie den jeweiligen Wetterlagen unterliegt. Ziel 

ist es, kurzzeitige Schwankungen im Innenraum so gering wie möglich zu halten. Bevor in 

Ausstellungs- oder Depoträumen Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit reguliert werden, 

sollten zuvor Langzeitklimamessungen im Innenraum, ggf. auch in Vitrinen, Schränken usw. 

durchgeführt werden – wenn möglich über einen Jahreszyklus mit täglichen Aufzeichnungen. 

                                                        
58 Für eine Übersicht zu geeigneten Verpackungsmaterialien vlg. CASSMAN 2008c, S. 115ff. 
59 Vgl. CASSMAN 2008c und ANTOINE 2014. 
60 Hierfür sind handelsübliche Geräte mit Datenloggerfunktion zu empfehlen. 
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Es ist hilfreich, diese Werte mit den Werten des Außenklimas abzugleichen, um festzustellen, 

über welche Pufferwirkung das Gebäude verfügt. Zur Auswertung der Daten und ggf. Planung 

von klimaregulierenden Maßnahmen sollten Restaurator*innen hinzugezogen werden. Eine 

nichtfachgerechte Regulierung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit kann zur Ver-

schlechterung der Aufbewahrungssituation führen und zum Teil starke bis massive Schäden 

verursachen. Eine häufige Fehlerquelle ist das unsachgemäße Lüften bzw. Heizen von Depot- 

und Ausstellungsräumen, da Temperaturänderungen einen direkten Einfluss auf die relative 

Luftfeuchtigkeit haben. 61 

Eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit kann bei menschlichen Überresten zum Anquellen des 

organischen Gewebes (z. B. Muskulatur, Haut) führen. Zudem steigt die Gefahr einer mikro-

biellen Besiedlung stark an, bzw. wird erst ermöglicht (ab ca. 65 %rF).62 Zu niedrige Feuchtig-

keitswerte und schnelle Temperaturwechsel können zu verstärkter Rissbildung und Ver-

sprödung des organischen, aber auch des anorganischen Gewebes (z. B. Knochen und Zähne) 

führen  und dieses irreversibel schädigen. Hohe Temperaturen beschleunigen die stattfinden-

den Reaktions- und Alterungsprozesse vieler Materialien und Materialkombinationen. Eine 

generelle Absenkung der Raumtemperatur um 5 °C kann bereits zur Halbierung der Abbau-

geschwindigkeit organischer Materialien führen, bzw. verdoppelt deren Erhaltungszeit.63 Aus 

diesem Grund sollten aus konservatorischer Sicht möglichst niedrige Temperaturen in Aus-

stellungsräumen und Depots angestrebt werden.64 In der tabellarischen Übersicht in Kapitel 

6.4 finden sich Richtwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

6.3 Licht 

Starke Lichteinstrahlung, welche von außen in den Innenraum gelangt oder im Inneren von 

künstlichen Leuchtmitteln erzeugt wird (bzw. die eingebrachte Energie dieser Strahlung), 

kann, ebenso wie hohe Temperaturen, die Reaktions- und Abbauprozesse vieler Materialien 

und Materialkombinationen fördern. Besonders schädigend sind hierbei UV-Strahlung (Be-

günstigung fotochemischer Reaktionen) und IR-Strahlung (Eintrag von Wärme). Die UV-

Strahlung kann mit Hilfe geeigneter Leuchtmittel (z. B. LED-Lampen) oder UV-Schutzfolien 

an Fenster- und Vitrinenscheiben auf ein Minimum reduziert werden. Die durch IR-Strahlung 

eingebrachte Temperatur auf der Oberfläche der menschlichen Überreste sollte nur minimal 

von der Raumtemperatur abweichen. Der Wärmeeintrag durch IR-Strahlung lässt sich redu-

zieren, indem Leuchtmittel nicht direkt in Vitrinen o. ä. installiert werden bzw. weit genug 

von der Materialoberfläche entfernt sind – entsprechende Empfehlungen finden sich in Ka-

pitel 6.4. 

                                                        
61 Herleitung der relativen Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von Temperatur und absoluter Luftfeuch-

tigkeit siehe h-x-Diagramm nach Mollier (z. B. PITZEN 1996, S. 5 mit zwei Praxisbeispielen sowie 

ausführlich zum konservatorisch richtigen Heizen und Lüften: KOTTERER 2008). 
62 

Die Klimakontrolle gilt somit als wichtigstes Instrument zur Prävention gegen aktiven Schimmel-

befall. 
63 Vgl. MICHALSKI 2002, S. 66–72. 
64 Temperaturen unter 18 °C sind für Sammlungen, die von Mitarbeitern, Nutzern und Besuchern re-

gelmäßig oder dauerhaft begangen werden, meist nur schwer zu realisieren. 
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Alle Lichtquellen sollten mit Bedacht und wenn möglich nur während der Nutzung einer 

Sammlung/Ausstellung eingesetzt werden. Wird das Sammlungsgut lediglich für wenige 

Stunden am Tag beleuchtet, können die in Kapitel 6.4 angegeben Richtwerte temporär auch 

höher liegen, da Lichtschäden kumulativ entstehen (1000 h mit 1 lx wirken wie 1 h mit 

1000 lx).
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6.5 Umgang mit Schädlingen (IPM – Integrated Pest Management) 

Schädlinge können an menschlichen Überresten in sehr unterschiedlichen Formen auftreten: 

Befall durch Säugetiere (z. B. Mäuse und Ratten), Schadinsekten (z. B. Speckkäfer und Scha-

ben) sowie Mikroorganismen (z. B. Schimmelpilze und Bakterien). Zunächst gilt es einer Be-

siedlung vorzubeugen, indem die Gebäudehülle und Innenräume entsprechend angepasst 

und gesichert werden. Weiterhin sind die menschlichen Überreste nach konservatorischen 

Standards zu verpacken (vgl. Kap. 6.1). Um die Lebensbedingungen für Schädlinge zu er-

schweren, sind niedrige Temperaturen und eine regelmäßige systematische Reinigung durch 

Fachpersonal zu empfehlen. 

Sollte es dennoch zu einem Schädlingsbefall innerhalb einer Sammlung kommen, so sollte 

dieser durch regelmäßige Kontrollen (Monitoring) frühzeitig erkannt werden. Hierfür ist eine 

visuelle Kontrolle nach Fraßschäden und -resten, toten und lebenden Insekten sowie Larven-

hüllen, aber auch nach Myzel- und Sporenbildung unerlässlich. Befinden sich sehr anfällige 

menschliche Überreste (z. B. organisches Gewebe, welches keine (historisch) eingebrachten 

Biozide/Fungizide o. ä. enthält) in einem Sammlungs- oder Depotraum, so sollte hier eine 

besonders strenge Kontrolle erfolgen, da davon auszugehen ist, dass hier ein Befall beginnen 

würde. In vielen Fällen könnte eine Ausbereitung auf den gesamten Sammlungsbestand 

durch das frühzeitige Erkennen dieses Befalls verhindert werden.  

Bei einem aktiven Befall muss eine professionelle Schädlingsbekämpfung durchgeführt wer-

den. Hierfür sind die betroffenen Stellen zu lokalisieren. Eine Weiterverbreitung sollte aus-

geschlossen werden, indem bereits befallene menschliche Überreste sofort in einen Isolati-

ons- oder Quarantäneraum verbracht werden. In einem nächsten Schritt sind die Ursachen 

des Befalls an den menschlichen Überresten und in deren Umgebung zu ermitteln und der 

ursprüngliche Aufbewahrungsort zu reinigen. Anschließend folgt die eigentliche Schäd-

lingsvernichtung, die nur von Fachpersonal durchzuführen ist. Hierbei sollte darauf geachtet 

werden, dass nichttoxische Bekämpfungsmaßnahmen (z. B. Stickstoffbehandlung66 bei einem 

Insektenbefall und mechanische Fallen bei Nagetieren) zum Einsatz kommen. Nach einer ak-

tiven Bekämpfung des Befalls sind die menschlichen Überreste trocken zu reinigen. Diese 

Maßnahme sollte dringend in Absprache mit Restaurator*innen erfolgen. 

Einige Mikroorganismen schädigen nicht nur das Sammlungsgut, sondern stellen auch eine 

Gesundheitsgefährdung für den Menschen dar. Zudem wurden in der Vergangenheit im Her-

stellungs-, Präparations-, Konservierungs- oder Bestattungsverfahren, oft aber auch im Rah-

men (präventiver) Konservierungsmaßnahmen, gesundheitsschädigende Materialien an 

menschlichen Überresten eingesetzt.67 Es sind daher die Empfehlungen zum Handling und zu 

Gesundheitsgefahren durch Mikroorganismen und Schadstoffe (vgl. Kap. 5.1 und Kap. 5.2) zu 

beachten.68  

                                                        
66 Vgl. Antrag auf Zulassung von Insitu-Stickstoff in Arbeit, URL: 

https://www.restauratoren.de/stickstoff-antrag-auf-zulassung/ (10.05.2021). 
67 Zu beachten ist hier die Biozidverordnung der EU ((EU) 528/2012), da diese auch Auswirkungen auf 

kontaminiertes Sammlungsgut hat (siehe hierzu ausführlich TROXLER 2019). 
68 Vgl. MUSEUMPESTS. 
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Zusammenfassung 

→ Präventive Konservierungsmaßnahmen dienen dem Schutz des ‚Sammlungsgu-

tes‘, durch die Herstellung geeigneter Umgebungsbedingungen für die mensch-

lichen Überreste.  

→ Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen, Nutzer*innen und Interessenvertreter*innen 

müssen dabei berücksichtigt werden.  

→ Das Klima (relative Luftfeuchte und Temperatur) ist innerhalb eines Grenzwert-

bereichs stabil zu halten und die Lichteinstrahlung auf ein Minimum zu be-

schränken. 

→ Alle Sammlungsbestände sind regelmäßig auf Schädlingsbefall zu kontrollieren, 

um ggf. frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

→ Zur Minimierung des Handlings ist der ethische Status und ggf. ein konservato-

rischer oder restauratorischer Handlungsbedarf außen auf den Depotverpackun-

gen zu markieren. 
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7  Orientierung für eine aktive Konservierung und 

Restaurierung 

Aktive Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen unterscheiden sich von präventiven 

Konservierungsmaßnahmen dadurch, dass direkte Eingriffe am Material durchgeführt wer-

den. Aktive Konservierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Istzustand eines Objektes zu 

erhalten und sicherzustellen, dass sich dieser in Zukunft nicht verändert. In der Regel verän-

dern sie (z. B. Stabilisierungsmaßnahmen69) das Erscheinungsbild nicht – im Gegensatz zu 

aktiven Restaurierungsmaßnahmen (z. B. Ergänzung und Retusche von Fehlstellen). Grund-

legende Verhaltensregeln beim Erhalt von Kunst- und Kulturgut sowie deren Konservierung 

und Restaurierung sind in nationalen und internationalen Abkommen, Guidelines und 

Grundsatzpapieren dargestellt.70 Im Folgenden findet sich ein Modell für ein Vorgehen, dass 

relevante Grundsatzüberlegungen und mögliche Maßnahmen enthält.  

Grundsätzliche Überlegungen 

Vor der Ausführung aller Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sich diese eindeutig begrün-

den lassen und entsprechende Erfahrungen vorliegen. Dies wird in Bezug auf den Erhalt von 

menschlichen Überresten bisher dadurch erschwert, dass kaum Fachpublikationen zur wis-

senschaftlichen Erforschung von Schäden und Schadensmechanismen sowie der Konzepter-

stellung und Ausführung von Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen vorliegen. 

Eine fachgerechte Konservierung und Restaurierung ist wegen der oft vorliegenden Materi-

alkombinationen sowie nicht zuletzt der ethischen Dimension sehr komplex.71 Jede Maß-

nahme muss deshalb aus sammlungsethischer Perspektive genau überprüft und als Einzelfall 

betrachtet werden.  

Entscheidungsprozesse über eine aktive Konservierung und Restaurierung sowie deren Ziele 

sollten in einem transparenten Prozess diskutiert werden, in den, soweit möglich, Nach-

fahr*innen und Vertreter*innen von Herkunftsgesellschaften eingebunden sind (vgl. 

Kap. 2.3.3). Für die Erstellung eines Konservierungs- und Restaurierungskonzeptes durch 

Restaurator*innen72 sind zusätzlich (je nach vorliegender Anforderung) Vertreter*innen 

                                                        
69 Stabilisierungsmaßnahmen können z. B. durch das Einbringen von Festigungsmitteln erfolgen, um 

den Zusammenhalt brüchiger Strukturen zu verbessern, oder eine Schichtentrennung verschiedenar-

tiger Materialien zu verhindern. 
70 Vgl. URL: https://www.restauratoren.de/beruf/grundsatzpapiere/ (10.05.2021); E.C.C.O. 2002; 

E.C.C.O. 2003; E.C.C.O. 2004; Berufsordnung der Mitglieder des Verbandes der Restauratoren e.V. 

vom 25.11.2017, URL: https://www.restauratoren.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-

25_Berufsordnung_verabschiedet.pdf (10.05.2021). 
71 Vgl. etwa QUÉTEL 2013, WILLS 2014, NEISSKENWIRTH 2019 (Es handelt sich hierbei um Fischprä-

parate. Viele konservatorisch-/restauratorische Lösungsansätze lassen sich jedoch auch auf mensch-

liche Feuchtpräparate übertagen.), FUCHS 2020a.  
72 Die Planung und Leitung von aktiven Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen an 

historischem Sammlungsgut sowie die Koordinierung von Expert*innen sollte generell durch 

Restaurator*innen erfolgen. Restaurator*innensuche über das Berufsregister des Verbands der 

Restauratoren e. V., URL: https://www.restauratoren.de/restauratoren-berufsregister/ (10.05.2021) 
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anderer Fachdisziplinen hinzuzuziehen, etwa Chemiker*innen, Archäolog*innen, Histori-

ker*innen, Anthropolog*innen, Ethnolog*innen, Mediziner*innen, Präparator*innen, Wis-

senschaftshistoriker*innen oder Medizinethiker*innen. Die interdisziplinäre Zusammenar-

beit sollte der Regelfall und nicht die Ausnahme sein.73  

Für jede Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahme gilt, dass menschliche Überreste 

nicht als ‚Gegenstände‘, ‚Objekte‘ oder ‚Exponate‘ bezeichnet werden sollten (vgl. Kap. 2.3.2). 

Gegenüber den Toten, ihren Vertreter*innen und Nachfahr*innen besteht eine besondere 

Verantwortung seitens der Restaurator*innen.74 Ethnografische ‚Exponate‘, die menschliche 

Überreste enthalten, archäologische Funde und anatomische/pathologische Präparate sind 

ein konservatorisch sensibles Sammlungsgut und sollten eine entsprechende Fürsorge bei der 

konservatorischen und restauratorischen Betreuung sowie Bearbeitung erfahren. Entspre-

chend dem Grundsatz, dass alle menschlichen Überreste gleichermaßen würdevoll zu behan-

deln sind, sind ästhetische Aspekte auch im Depot zu berücksichtigen. Im Unterschied zu 

anderem Sammlungsgut, dass in einem schadhaften aber stabilen Zustand lange im Depot 

überdauern kann, sind menschliche Überreste als verstorbene Individuen auch dort respekt-

voll zu behandeln. Nicht nur die öffentliche Präsentation sollte würdevoll sein, wie es die 

„Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, 

Museen und öffentlichen Räumen“ (2003) argumentieren,75 sondern ebenso die für Außen-

stehende meist unsichtbare Aufbewahrung.  

Konservatorische und restauratorische Maßnahmen  

Aus den genannten Gründen sollte zwischen Schäden, die den Erhalt gefährden und solchen, 

die das Erscheinungsbild betreffen keine grundsätzliche Unterscheidung vorgenommen wer-

den. Konservatorische und restauratorische Maßnahmen an menschlichen Überresten sind 

daher etwa dann durchzuführen, wenn das Erscheinungsbild durch Verschmutzungen, che-

mische Reaktionen und Reaktionsprodukte, mechanische Belastung und unsachgemäß aus-

geführte Überarbeitungen/Reparaturen76 stark beeinträchtigt ist. Abhängig vom Sammlungs-

typ (anatomisch, anthropologisch, ethnologisch, medizinhistorisch usw.) können weitere 

Herausforderungen bestehen. In anatomischen Sammlungen beispielsweise sind fehlende 

bzw. falsch platzierte Körperteile77 und die Montage (meist von Skelettaufstellungen) aus 

mehreren Individuen zur Ersetzung fehlender Körperteile als besonders problematisch ein-

zuschätzen.78 Insbesondere bei medizinischen Präparaten können zudem im Fall fehlender 

                                                        

und über die ausbildenden Hochschulen in Deutschland, URL: 

https://www.restauratoren.de/beruf/ausbildung/ausbildungsstaetten/ (10.05.2021). 
73 Vgl. etwa ICOM 1984, Artikel 3.8. 
74 Vgl. Gabler 2018. 
75 Vgl. BUNDESÄRZTEKAMMER 2003, S. 379. 
76 Vor jeder Einzelfallentscheidung sollten die Art der Überarbeitung und ihre Funktion unterschie-

den und entsprechend bewertet werden. Historische Überarbeitungen, die aus didaktischen Gründen 

und herstellungstechnisch bedingt vorgenommen wurden, müssen von Überarbeitungen, die ihren 

Ursprung in vorangegangenen Schäden, wie starke Verschmutzungen, Fehlstellen usw. haben, unter-

schieden werden. 
77 Vgl. FUCHS 2018. 
78 Vgl. ebd., S. 198–200. 
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oder falsch platzierter Körperteile (neben einem allgemein verfälschten Erscheinungsbild) 

krankhafte Veränderungen suggeriert werden.  

Test- und Prüfverfahren (z. B. Testreihen zur Bestimmung geeigneter Klebemittel, Reini-

gungsmaßnahmen) zur Ermittlung geeigneter Konservierungs- und Restaurierungsmaßnah-

men an menschlichen Überresten sind aus Perspektive der Autor*innen nicht vertretbar. Sind 

Test- und Prüfverfahren im Rahmen der Maßnahmenkonzeption unerlässlich, so sollten 

diese an vergleichbaren Tierpräparaten durchgeführt werden. Eine Ausnahme können 

menschliche Überreste bilden, bei denen die Verstorbenen ihren Körper ausdrücklich für die 

Forschung zur Verfügung gestellt haben (Körperspende).  

Konservatorische Notsicherungsmaßnahmen 

Nicht selten offenbart schon die erste Inaugenscheinnahme von Sammlungsbeständen drin-

genden Handlungsbedarf, wenn nämlich die Erhaltung menschlicher Überreste unmittelbar 

gefährdet ist. In diesen Fällen plädieren die Autor*innen dafür, die entsprechenden Maßnah-

men einzuleiten, auch wenn noch kein Kommunikationsprozess mit (möglicherweise) vor-

handenen Nachfahr*innen oder Vertreter*innen von Herkunftsgemeinschaften angestoßen 

werden konnte. Alle über eine Notsicherung hinausgehenden Maßnahmen erfordern immer 

das entsprechende Einverständnis. 

Die Erhaltung menschlicher Überreste ist etwa dann gefährdet, wenn aktive chemische Reak-

tionen (z. B. Korrosion in Verbindung mit unedlen Metallen, Reaktionen von Fettsäuren mit 

den Kalziumstrukturen der Knochen), physikalische Vorgänge (z. B. das Trockenfallen von 

Feuchtpräparaten) oder fortwährende mechanische Belastungen auftreten. Mechanische Be-

lastungen sind vor allem problematisch, wenn Knochen und organisches Gewebe durch Kli-

maschwankungen, chemische Reaktionen o. ä. ihre natürliche oder ursprüngliche Stabilität 

verloren haben und nur noch ein geringes (Eigen-)Gewicht tragen können. Instabile Monta-

gen und Aufstellungen können die Gefahr eines Strukturversagens (meist durch Brüche oder 

Risse) noch verstärken und sollten daher frühzeitig erkannt und behoben werden. Ebenso be-

steht ein dringender Handlungsbedarf, wenn menschliche Überreste einen aktiven mikrobiel-

len Befall aufweisen, der die Gewebestruktur schwächen bzw. zerstören kann, oder einer fort-

schreitenden Fraßschädigung durch Tiere ausgesetzt sind. Dies geht in der Regel mit einem 

irreversiblen Gewebeverlust einher.  

Dokumentation 

Alle Entscheidungsprozesse, Untersuchungen sowie Konservierungs- und Restaurierungs-

maßnahmen sind detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren.79 Der Dokumentations-

bericht enthält alle relevanten Angaben zur Identifizierung der menschlichen Überreste, 

nach Möglichkeit alle vorhandenen Informationen zu Herkunft, ursprünglicher Verwendung 

usw. (siehe Kap. 4.4.1) sowie eine detaillierte Zustandsbeschreibung (siehe Kap. 4.4.3). Zu-

sätzlich ist die Zustandsbeschreibung (hier Vorzustand) durch Abbildungen80 und ggf. 

                                                        
79 Vgl. etwa E.C.C.O 2003, Artikel 10. 
80 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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Schadenskartierungen zu belegen bzw. zu verdeutlichen. Hierbei sollten auch Kartierungen 

vorangegangener Überarbeitungen, Reparatur- und Restaurierungsmaßnahmen usw. ange-

fertigt werden.  

Alle durchgeführten Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen müssen so beschrie-

ben und belegt (Abbildungen81), bzw. verdeutlicht (Kartierungen) werden, dass diese zu ei-

nem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei weiterführenden Restaurierungsmaßnahmen o-

der im Fall von auftretenden Schäden, nachvollzogen werden können (ggf. mit Zwischenzu-

stand, in jedem Fall Endzustand). Hierzu zählen auch genaue Angaben der angewandten 

Techniken und verwendeten Materialien (z. B. Hersteller*innen, exakte Konzentrationsver-

hältnisse). Die Dokumentation dient Restaurator*innen auch als Absicherung und Nachweis, 

dass Schäden nicht infolge der durchgeführten Maßnahmen entstanden sind. Der Dokumen-

tationsbericht kann oder sollte, aufgrund der wenigen Fachpublikationen, überdies als 

Grundlage für Veröffentlichungen genutzt werden.  

 

Zusammenfassung 

→ Aktive Konservierung und Restaurierung menschlicher Überreste sind ein junges 

Forschungsfeld, weshalb bisher vergleichsweise wenig publizierte Erfahrungen 

vorliegen. 

→ Restaurator*innen tragen für menschliche Überreste eine besondere Verantwor-

tung und eventuelle Maßnahmen sollten entsprechend der Maxime einer würde-

vollen Behandlung ausgewählt werden. 

→ Alle Entscheidungsprozesse über Maßnahmen sollten interdisziplinär sowie 

transparent stattfinden und Nachfahr*innen oder Vertreter*innen von Her-

kunftsgesellschaften einbeziehen. 

→ Ist der Erhalt gefährdet und schnelles Handeln erforderlich (Notsicherung), soll-

ten die Maßnahmen auf ein Minimum beschränkt werden und dürfen den voll-

umfänglichen Entscheidungsprozess (s. Punkt zuvor) nicht vorwegnehmen. 

→ Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind ausführlich und vollständig zu doku-

mentieren. 

 

Weiterführende Literatur 

C2RMF 2016: Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (Hrsg.), Techné, 

N°44. Archives de l’humanité : les restes humains patrimonialisés, Paris, 2016. 

KNOEFF 2015: Rina Knoeff, Robert Zwijnenberg, The Fate of Anatomical Collections. London, 
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81 Zur Problematik von Abbildungen vgl. Kap. 3.4. 
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